
 Bretzwil, 27. Mai 2026 
 
 
 
 
 

Einladung 
 
 
 

zur 
 
 
 

Bürgergemeinde - Versammlung 
 
 
 

auf Freitag, 12. Juni 2026, 19.30 Uhr im Gemeindezentrum 
 
 
 

Traktanden: 
 

1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2025 
2. Rechnung 2025 der Bürgergemeinde 
3. Verschiedenes 
 
 
 

und anschliessend auf 20.00 Uhr zur 
 
 
 

Einwohnergemeinde - Versammlung 
 
 
 

Traktanden: 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2025 
2. Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde 
3. Verschiedenes 
 
 
 

 Mit freundlichen Grüssen 
 Gemeinderat Bretzwil 
 
 
 

Die detaillierten Rechnungen 2025, weitere Unterlagen zu den einzelnen Traktanden sowie 
das Protokoll der letzten Versammlung können auf der Gemeindeverwaltung eingesehen 
werden. 
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Bürgergemeinde-Versammlung 
 

 

TRAKTANDUM 2: Rechnung 2025 der Bürgergemeinde 
 
 

Die Rechnung 2025 der Bürgergemeinde schliesst bei Ausgaben von Fr. 139'579.99 und Einnahmen 
von Fr. 145'451.15 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'871.16 ab. Im Jahr 2025 mussten 
ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 20'734.75 vorgenommen werden. Investitionen sind 
keine getätigt worden. Dies ergibt einen Finanzierungsüberschuss von Fr. 26'605.91. 
 

 

Im Vergleich zum Budget resultierte in der Rechnung 2025 der Bürgergemeinde eine Verbesserung 
des Ergebnisses um Fr. 2'111.16. Zusätzlich wurde im vergangenen Jahr eine Einlage                                        
von Fr. 10'000.-- in den Erneuerungsfonds für die Liegenschaften des Finanzvermögens                                  
der Bürgergemeinde Bretzwil getätigt. Ohne diese nicht budgetierte Rückstellung hätte der 
Ertragsüberschuss Fr. 15'871.16 betragen. 
 

Die Hauptgründe für die besser als budgetiert ausgefallene Rechnung liegen in den geringeren 
Ausgaben in den Konti Allgemeine Verwaltung, Verkehr sowie Finanzen und Steuern. Darüber 
hinaus resultierte in den Konti Forstwirtschaft und Bürgerland ein Mehrertrag. 
 

 

Erläuterungen zu den einzelnen Konti der Erfolgsrechnung 
 

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 
 

0220 Allgemeine Dienste 
 

Analog zu den letzten Jahren erfolgte für die Arbeit der Gemeindeverwaltung im Auftrag                                   
der Bürgergemeinde eine Abgeltung in der Höhe von Fr. 2'000.--, die von der Bürger- an die 
Einwohnergemeinde überwiesen worden ist. Im Weiteren umfasst das Konto Allgemeine Dienste      
die Sachversicherungsprämien und die Mitgliederbeiträge der Bürgergemeinde Bretzwil, die keinem 
Konto direkt zugeordnet werden können. 
 

Im vergangenen Jahr hat die Bürgergemeindeversammlung vier Personen das Bürgerrecht                           
der Gemeinde Bretzwil erteilt. Gestützt auf die damit für den Gemeinderat und die Verwaltung 
verbundenen Aufwendungen sind die Einbürgerungsgebühren auf gesamthaft Fr. 400.-- festgelegt 
worden. 
 

 

6 VERKEHR 
 

6150 Gemeindestrassen/Werkhof 
 

Mit Fr. 22'691.60 wurde im vergangenen Jahr für den Unterhalt der Strassen und Wege ein Betrag 
aufgewendet, der leicht unter den im Budget dafür vorgesehenen Fr. 25’000.-- lag. Aufgrund von 
Schäden nach starken Niederschlägen mussten verschiedene Wege in den Gebieten Eichengraben, 
Grund, Kuhweide, Laubloch, Mettenbühl, und Zwidenrank Instand gestellt werden. Darüber hinaus 
ist der Weg im Gebiet Tschäggligenacker saniert und der Teerbelag im Kählenweg auf der Höhe 
des ehemaligen Schützenhauses Leugger ersetzt worden. Um die Schäden nach Regenfällen 
minimieren zu können, wurden im Weg bei der Kirschbaumanlage im Gebiet Grund mehrere 
Betonrinnen eingebaut. Ebenfalls sind die entlang der Strassen und Wege der Bürgergemeinde 
jährlich notwendigen Mulcharbeiten ausgeführt worden. 
 

Im Jahr 2019 wurde der Holzschopf in der Wäsch umgebaut und vergrössert. Die damit verbundenen 
Kosten betrugen Fr. 351'144.65 und müssen jeweils zu 10 % des Restbuchwerts per Ende des 
Vorjahres abgeschrieben werden. Daraus ergaben sich im Jahr 2025 Abschreibungen in der Höhe 
von Fr. 20'734.75. 
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8 VOLKSWIRTSCHAFT 
 

8200 Forstwirtschaft 
 

Im vergangenen Jahr wurden vom Forstbetrieb Frenkentäler für den Verkauf, respektive die                 
Abgabe an die Einwohnerinnen und Einwohner von Bretzwil 40 Ster Brennholz sowie 310 Deck-   
und Kranzäste bezogen. Dazu kamen von der Bürgergemeinde Aesch die vorbestellten                                     
16 Weihnachtsbäume. Die damit verbundenen Kosten betrugen Fr. 6'320.50 und lagen um                             
Fr. 320.50 über dem budgetierten Betrag von Fr. 6’000.--. Dies aufgrund der im Vergleich zum 
Vorjahr höheren Menge an vom Forstbetrieb Frenkentäler bezogenem Brennholz. 
 

Auch nach der Gründung des Zweckverbands Forstbetrieb Frenkentäler und der damit verbundenen 
Abgabe der Bewirtschaftung des Walds ist die Bürgergemeinde Bretzwil weiterhin Mitglied                             
des Verbands Wald beider Basel. Der in diesem Zusammenhang anfallende Mitgliederbeitrag 
beläuft sich auf Fr. 1'575.-- pro Jahr. Zulasten der Bürgergemeinde fällt zudem die Prämie der 
Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung für den Wald in der Höhe von Fr. 1'535.15 an. 
 

Durch die Forstequipe des Forstbetriebs Frenkentäler wurden aus Sicherheitsgründen mehrere 
dürre Eschen entlang des Chrachenwegs entfernt und durch die Kamber Transporte AG, Meltingen 
ist das im Wald gelagerte Brennholz in den Holzschopf der Bürgergemeinde in der Wäsch geführt 
worden. Die damit verbundenen Kosten betrugen insgesamt Fr. 953.60. 
 

Das Aufbereiten und die Lieferung von Brennholz erfolgt durch den Gemeindearbeiter                                
Simon Rüegg. Für den Einsatz des Gemeindearbeiters sowie die dazu erforderlichen Gerätschaften 
der Einwohnergemeinde leistete die Bürger- der Einwohnergemeinde im letzten Jahr gestützt                       
auf die entsprechende Stundenabrechnung des Gemeindearbeiters eine Abgeltung in der Höhe von                  
Fr. 4'806.--. 
 

Aus dem Verkauf von trockenem Brennholz, der Deckäste sowie der Weihnachtsbäume resultierte 
im vergangenen Jahr ein Ertrag von insgesamt Fr. 9’745.--, was deutlich über dem budgetierten 
Betrag von Fr. 6'000.-- lag. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Einnahmen in etwa gleich. 
 

Solange das Eigenkapital des Zweckverbands Forstbetrieb Frenkentäler 2.5 Mio. Franken               
nicht erreicht hat, werden zwei Drittel des Ertragsüberschusses, maximal aber ein Betrag von                          
Fr. 100'000.-- im Verhältnis der Gesamtwaldfläche an die Verbandsgemeinden ausbezahlt. Im                  
Jahr 2025 konnte der Maximalbetrag ausgeschüttet werden, was für die Bürgergemeinde Bretzwil 
einen Gewinnanteil von Fr. 16'700.-- ergab. In den ersten 10 Jahren wird die Gewinnausschüttung 
des Zweckverbands Forstbetrieb Frenkentäler mit dem von der Bürgergemeinde Bretzwil bis am                   
31. Dezember 2030 zu leistenden Grundkapital von Fr. 167'000.-- verrechnet. 
 

Für die Nutzung des Walds sowie der dazugehörenden Infrastruktur durch die Allgemeinheit 
überweist die Einwohner- der Bürgergemeinde einen jährlichen Betrag von Fr. 10'000.--. Mit dieser 
finanziellen Unterstützung werden anteilsweise die damit verbundenen Aufwendungen, wie zum 
Beispiel der Unterhalt der Waldwege abgegolten. 
 

8900 Stierenberg 
 

Für seine Tätigkeit als Hirt während der Sömmerung auf den Weiden des Stierenbergs ist            
Walter Strahm, inklusive den Sömmerungszulagen von Fr. 7.-- pro Rind und Fr. 25.-- pro Mutterkuh 
mit Kalb, einem Weihnachtsgeld sowie einer Abgeltung für die eingesetzten eigenen Gerätschaften 
ein Lohn in der Höhe von insgesamt Fr. 22'966.15 ausbezahlt worden. 
 

Analog zum Vorjahr musste im Jahr 2025 erneut Heu als Futter für die Mutterkühe und Rinder 
zugekauft werden. Die damit einhergehenden nicht budgetierten Ausgaben beliefen sich auf                          
Fr. 2'505.--. Gestützt auf die beim Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain eingeholte Bewilligung 
erfolgte für einen Betrag von Fr. 2'840.-- zudem der Kauf von Dünger für die Weiden auf dem 
Stierenberg. 
 

Von der Landi Reba AG sind für die auf dem Stierenberg im Jahr 2025 gesömmerten Mutterkühe 
mit ihren Kälbern sowie die Rinder insgesamt 36 Leckschalen bezogen worden. Im Rahmen                            
des Unterhalts der Weiden wurden darüber hinaus 100 neue Akazienpfähle verbaut. Die damit 
verbundenen Kosten betrugen Fr. 1'712.50. 
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Im vergangen Jahr ist die Tiefkühlanlage des Restaurants Stierenberg ausgefallen und konnte                           
in Anbetracht ihres Alters von über 20 Jahren nicht mehr repariert werden. In der Folge wurde eine 
Ersatzbeschaffung vorgenommen, was nicht budgetierte Kosten in der Höhe von Fr. 7'528.85 zur 
Folge hatte. Darüber hinaus galt es wie geplant für einen Betrag von Fr. 756.70 einen Weidbrunnen 
zu ersetzen. 
 
Beim Auftreten einer Krankheit muss ein Rind, eine Mutterkuh oder deren Kalb gegebenenfalls 
eingestallt werden. Der zu diesem Zweck genutzte Bereich der Stallungen auf dem Stierenberg                         
ist im vergangenen Jahr mit Fanggittern und geeigneten Boxen tiergerecht ausgerüstet worden. 
Zudem konnte auf diese Weise die Arbeitssicherheit des Hirten deutlich verbessert werden. Die 
entsprechenden Aufwendungen beliefen sich auf gesamthaft Fr. 5'160.15. Ebenfalls musste im                 
Jahr 2025 für einen Betrag von Fr. 1'243.15 ein Schaden im Dach der Stallungen Instand gestellt 
werden. 
 
An den im Wohn- und Restaurationsgebäude auf dem Stierenberg im Einsatz stehenden 
Gerätschaften sowie an der Heizung fielen im Jahr 2025 verschiedene kleinere Reparaturen                              
an. Insgesamt beliefen sich die damit verbundenen Kosten auf Fr. 5'666.30 und lagen somit                          
im Rahmen des budgetierten Betrags von Fr. 6'000.--. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese 
Ausgaben um Fr. 1'435.30 an. 
 
Aufgrund des guten Ergebnisses der Rechnung 2025 der Bürgergemeinde hat der Gemeinderat 
entschieden, einen Betrag von Fr. 10'000.-- in den Erneuerungsfonds für die Liegenschaften                         
des Finanzvermögens der Bürgergemeinde Bretzwil einzulegen. Zu den Liegenschaften des 
Finanzvermögens der Bürgergemeinde Bretzwil zählen sämtliche Gebäude auf dem Stierenberg. 
Mit dieser Einzahlung beträgt das Fondsvermögen per den 31. Dezember 2025 neu  Fr. 75'000.--. 
 
Die Sömmerung 2025 der Rinder und Mutterkühe auf den Weiden des Stierenbergs verlief                         
ohne nennenswerte Probleme. Insgesamt sind im vergangenen Jahr auf dem Stierenberg 10 Rinder, 
44 Mutterkühe mit ihren Kälbern sowie ein Stier gesömmert worden. Mit diesen 99 Tieren konnte     
die maximale Kapazität des Stierenbergs einmal mehr vollumfänglich ausgeschöpft und damit 
Sömmerungsgebühren in der Höhe von Fr. 18'720.75 erwirtschaftet werden. Die Kosten für den                 
auf dem Stierenberg gesömmerten Stier von Fr. 690.-- sind mittels eines höheren Weidzinses auf 
die Landwirte, die Mutterkühe zur Sömmerung aufgeführt haben, umgelegt worden. 
 
Per den 1. März 2021 konnten in den Stallungen auf dem Stierenberg zwei vorgängig Instand 
gestellte Pferdeboxen an Walter Strahm und Claudine Rütti aus Bretzwil vermietet werden. Die Miete 
beträgt Fr. 700.-- pro Monat, womit sich jährliche Einnahmen in der Höhe von Fr. 8'400.-- ergeben. 
 
Im vergangenen Jahr wurden vom Restaurant Stierenberg über den mit der Stardrinks AG,               
Luzern abgeschlossenen Bierliefervertrag 15.576 hl Ziegelhofbier bezogen. Bei einem Ansatz                   
von Fr. 35.-- pro Hektoliter führte dies für die Bürgergemeinde Bretzwil zu einer Vergütung                     
in der Höhe von Fr. 545.15, die dem für den Neubau des Wohn- und Restaurationsgebäudes                  
im Jahr 2002 gewährten zinslosen Darlehen in Abzug gebracht worden ist. Mit Stand                              
31. Dezember 2025 beträgt die Restschuld gegenüber der Stardrinks AG noch Fr. 1'754.35. 
 
Die Mieteinnahmen für das Wohn- und Restaurationsgebäude auf dem Stierenberg betrugen im   
Jahr 2025 unverändert Fr. 27'000.--, was einem Mietzins von Fr. 750.-- pro Monat für die Wohnung 
und von Fr. 1'500.-- pro Monat für das Restaurant entspricht. 
 
Für den Stierenberg gilt ein Normalbesatz von 58.53 Normalstössen. Ein Normalstoss entspricht     
der Sömmerung einer Grossvieheinheit während 100 Tagen. Gestützt auf die massgebenden 
Berechnungsgrundlagen ergab sich für die Bürgergemeinde Bretzwil bei einem aktuellen Ansatz     
von Fr. 400.-- pro Normalstoss im vergangenen Jahr ein Sömmerungsbeitrag von Fr. 23'412.--. 
Zusätzlich erhält die Bürgergemeinde Bretzwil für die artenreichen Grün- und Streuflächen auf                    
dem Stierenberg einen Biodiversitätsbeitrag von Fr. 644.90 sowie kantonale Naturschutzbeiträge                  
in der Höhe von Fr. 8'523.75. Die Beitragszahlungen durch den Bund und den Kanton beliefen sich 
im Jahr 2025 somit auf insgesamt Fr. 32'580.65. 
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8901 Bürgerland 
 
Mit Einnahmen von Fr. 16'531.15 aus den Pachtzinsen für das Kulturland der Bürgergemeinde sowie 
von Fr. 1'792.25 aus den Baurechtszinsen trägt das Bürgerland in einem wesentlichen Mass dazu 
bei, dass die Aufgaben der Bürgergemeinde, insbesondere im Bereich des Unterhalts der Feld- und 
Waldwege angemessen wahrgenommen werden können. 
 
Entlang der im Gebiet Dietel verlaufenden Gasleitung sind von der Gasverbund Mittelland AG im 
vergangenen Jahr verschiedene neue Messpunkte angebracht worden. Damit verbunden hat die 
Bürgergemeinde Bretzwil eine Entschädigung von Fr. 1'092.-- erhalten. 
 
8902 Kirschbaumanlage 
 
Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Ausgaben für den Unterhalt der Kirschbaumanlage im                   
Jahr 2025 deutlich tiefer ausgefallen. Bei stabilen Einnahmen aus den Pachtzinsen in der Höhe                  
von Fr. 1'114.-- resultierte damit ein kleiner Ertragsüberschuss von Fr. 211.30. Der Gemeinderat 
vertritt die Auffassung, dass diese Anlage aufgrund der unverändert guten Nachfrage, der in der 
Zwischenzeit regionalen Ausstrahlung sowie unter Berücksichtigung des ökologischen Aspekts ihre 
Aufgabe nach wie vor erfüllt. 
 

 

9 FINANZEN UND STEUERN 
 
9610 Zinsen 
 
Für die Passivzinsen mussten im vergangenen Jahr Fr. 3'300.-- aufgewendet werden. Dies für                    
das von der Einwohner- der Bürgergemeinde zu einem Zinssatz von 1.1 % und einer Laufzeit                      
bis am 30. August 2027 gewährte Darlehen von Fr. 300'000.--. 
 
Unter Berücksichtigung des von der Stardrinks AG, Luzern für den Wiederaufbau des                 
Restaurants Stierenberg gewährten Kredits mit einem aktuellen Restbetrag von Fr. 1'754.35,                        
der Darlehensschuld beim Forstbetrieb Frenkentäler von Fr. 58'864.30 sowie dem Darlehen der 
Einwohnergemeinde Bretzwil belaufen sich die Schulden der Bürgergemeinde per den                                
31. Dezember 2025 auf insgesamt Fr. 360'618.65. 
 
Von der Raurica Wald AG wurde im Jahr 2025 auf das vorhandene Aktienkapital eine Dividende von 
4 % ausgerichtet. Die Bürgergemeinde Bretzwil hat sich anlässlich der Gründung der Raurica                  
Wald AG mit Fr. 20'000.-- an diesem Unternehmen beteiligt, so dass eine Dividende in der Höhe 
von Fr. 800.-- entgegen genommen werden konnte. 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Bürgergemeindeversammlung, die Rechnung 2025 der 
Bürgergemeinde in der vorliegenden Form zu genehmigen. 
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Bericht der Rechnungsprüfungskommission über die Prüfung der Rechnung für 
das Jahr 2025 der Bürgergemeinde Bretzwil 

 

Gestützt auf die Verordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der 
Bürgergemeinden (Bürgergemeindefinanzverordnung) vom 12. Oktober 1999 haben wir die 
Rechnung für das Jahr 2025 der Bürgergemeinde Bretzwil geprüft. Die Rechnung basiert                           
auf freiwilliger Basis auf dem Kontenrahmen nach HRM2. 
 

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der 
Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden konnten. 
 

Insbesondere haben wir folgende Prüfungshandlungen vorgenommen: 
 

a) Abstimmung der Eröffnungsbilanz und der Schlussbilanz sowie der Erfolgsrechnung mit der 
Buchhaltung. 

 

b) Abstimmung sämtlicher Bilanzbestände mit geeigneten Nachweisen. 
 

c) Prüfung der periodengerechten Verbuchung von Aufwänden und Erträgen anhand der 
Abgrenzungskonti. 

 

d) Stichprobenweise Belegprüfung auf formelle Richtigkeit (Adressierung, Visum, Kontierung, 
Zahlungsvermerk) und sachliche Plausibilität für eine zufällig getroffene Auswahl von 
Buchungsbelegen. 

 

e) Prüfung der Einnahmen- und Ausgabenkonti mit Budgetabweichungen grösser als durch den 
Gemeinderat definiert. 

 

Aufgrund unserer Prüfungen können wir bestätigen, dass in der Rechnung für das Jahr 2025                        
die Vorschriften der Bürgergemeindefinanzverordnung eingehalten sind. Insbesondere stellten wir                
fest, dass 
 

➢ die Jahresrechnung keine Mängel aufweist; 
 

➢ die Jahresrechnung sämtliche, in der Bürgergemeindefinanzverordnung vorgeschriebenen Teile 
enthält; 

 

➢ die in der Jahresrechnung enthaltenen Positionen eindeutig und vollständig bezeichnet sind; 
 

➢ die in der Jahresrechnung enthaltenen Positionen in den richtigen Konti und auf dem Journal 
verbucht sind. 

 

Wir empfehlen der Bürgergemeindeversammlung, die Rechnung für das Jahr 2025 zu genehmigen. 
 
 

Bretzwil, 1. Mai 2026 
 
 

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Bretzwil 
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Rechnung 2025 der Bürgergemeinde 
 

Erfolgsrechnung 

 
  

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

Erfolgsrechnung 
 

 Total Aufwand und Ertrag 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Total Erfolgsrechnung 
 

 

 
 

Fr. 135'703.73 Fr. 143'053.48 
 
Fr. 7'349.75 
 

Fr. 143'053.48 Fr. 143'053.48 

 

 
 

Fr. 136'540.00 Fr. 140'300.00 
 
Fr. 3'760.00 
 

Fr. 140'300.00 Fr. 140'300.00 

 

 
 

Fr. 139'579.99 Fr. 145'451.15 
 
Fr. 5'871.16 
 

Fr. 145'451.15 Fr. 145'451.15 

 

Ergebnisübersicht 
 

 Betriebliches Ergebnis 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Ergebnis aus Finanzierung 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Operatives Ergebnis 
 (Betrieb und Finanzierung) 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Ausserordentliches Ergebnis 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Gesamtergebnis 
 (operativ und ausserordentlich) 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 

 
 

 
  Fr. 54'778.23 
 
 

 
 
Fr. 62'127.98 
 

 
 
 
Fr. 7'349.75 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fr. 7'349.75 
 

 

 
 

 
  Fr. 53'440.00 
 
 

 
 
Fr. 57'200.00 
 

 
 
 
Fr. 3'760.00 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fr. 3'760.00 
 

 

 
 

 
  Fr. 55'873.64 
 
 

 
 
Fr. 61'744.80 
 

 
 
 
Fr. 5'871.16 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fr. 5'871.16 
 

 

Investitionsrechnung 
 

 Total Ausgaben und Einnahmen 
 Zunahme der Nettoinvestitionen 
 Abnahme der Nettoinvestitionen 
 

 Total Investitionsrechnung 
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Artengliederung 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

3 Aufwand 
 

300 Behörden und Kommissionen 
 

301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 
 

305 Arbeitgeberbeiträge 
 

309 Übriger Personalaufwand 
 

310 Material- und Warenaufwand 
 

311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 
 

312 Ver- und Entsorgung 
 

313 Dienstleistungen und Honorare 
 

314 Baulicher/betrieblicher Unterhalt 
 

315 Unterhalt Mobilien/immat. Anlagen 
 

316 Mieten/Pachten/Benützungskosten 
 

317 Spesenentschädigungen 
 

319 Verschiedener Betriebsaufwand 
 

330 Abschreibungen Sachanlagen 
 

340 Zinsaufwand 
 

351 Einlagen Fonds Eigenkapital 
 

361 Entschädigung an Gemeinwesen 
 

4 Ertrag 
 

421 Gebühren für Amtshandlungen 
 

424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen 
 

425 Erlös aus Verkäufen 
 

426 Rückerstattungen 
 

439 Übriger Ertrag 
 

440 Zinsertrag 
 

442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 
 

443 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen 
 

444 Wertberichtigung Finanzvermögen 
 

446 Ertrag öffentliche Unternehmungen 
 

451 Entnahme Fonds Eigenkapital 
 

461 Entschädigung von Gemeinwesen 
 

463 Beiträge von Gemeinwesen/Dritten 
 

469 Verschiedener Transferertrag 
 
 

Total 
Ertragsüberschuss 
 

Total 
 

 

Fr. 135'703.73 
 

Fr. 2'666.10 
 

Fr. 21'947.15 
 

Fr. 1'889.70 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 7'696.45 
 

Fr. 847.65 
 

Fr. 159.25 
 

Fr. 12'642.40 
 

Fr. 40'079.93 
 

Fr. 4'231.00 
 

Fr. 1'482.00 
 

Fr. 30.95 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 23'038.60 
 

Fr. 1'890.05 
 

Fr. 10'000.00 
 

Fr. 7'102.50 
 

  Fr. 143'053.48 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 27'250.75 
 

  Fr. 9'520.00 
 

  Fr. 284.00 
 

  Fr. 30.15 
 

  Fr. 118.63 
 

  Fr. 800.00 
 

  Fr. 46'399.40 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 16'700.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 41'935.75 
 

  Fr. 14.80 
     
 

Fr. 135'703.73 Fr. 143'053.48 
Fr. 7'349.75    
 

Fr. 143'053.48 Fr. 143'053.48 
 

 

Fr. 136'540.00 
 

Fr. 3'100.00 
 

Fr. 23'500.00 
 

Fr. 2'090.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 8'600.00 
 

Fr. 5'000.00 
 

Fr. 200.00 
 

Fr. 15'300.00 
 

Fr. 38'000.00 
 

Fr. 6'000.00 
 

Fr. 1'400.00 
 

Fr. 50.00 
 

Fr. 1'000.00 
 

Fr. 20'800.00 
 

Fr. 6'500.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 5'000.00 
 

  Fr. 140'300.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 27'400.00 
 

  Fr. 6'000.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 100.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 800.00 
 

  Fr. 46'200.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 16'700.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 43'100.00 
 

  Fr. 0.00 
     
 

Fr. 136'540.00 Fr. 140'300.00 
Fr. 3'760.00    
 

Fr. 140'300.00 Fr. 140'300.00 
 

 

Fr. 139'579.99 
 

Fr. 3'914.30 
 

Fr. 21'966.65 
 

Fr. 1'891.15 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 13'560.55 
 

Fr. 9'556.56 
 

Fr. 154.20 
 

Fr. 9'362.68 
 

Fr. 31'187.35 
 

Fr. 5'666.30 
 

Fr. 1'386.00 
 

Fr. 16.50 
 

Fr. 77.00 
 

Fr. 20'734.75 
 

Fr. 3'300.00 
 

Fr. 10'000.00 
 

Fr. 6'806.00 
 

  Fr. 145'451.15 
 

  Fr. 400.00 
 

  Fr. 27'120.75 
 

  Fr. 9'745.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 545.15 
 

  Fr. 15.40 
 

  Fr. 800.00 
 

  Fr. 47'529.40 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 16'700.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 42'580.65 
 

  Fr. 14.80 
     
 

Fr. 139'579.99 Fr. 145'451.15 
Fr. 5'871.16    
 

Fr. 145'451.15 Fr. 145'451.15 
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Funktionale Gliederung Zusammenzug 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 
0 Allgemeine Verwaltung 
 Nettoaufwand 
 

0220 Allgemeine Dienste 
 Nettoaufwand 
 
6 Verkehr 
 Nettoaufwand 
 

6150 Gemeindestrassen/Werkhof 
 Nettoaufwand 
 
8 Volkswirtschaft 
 Nettoertrag 
 

8200 Forstwirtschaft 
 Nettoertrag 
 

8900 Stierenberg 
 Nettoertrag 
 

8901 Bürgerland 
 Nettoertrag 
 

8902 Kirschbaumanlage 
 Nettoaufwand/-ertrag 
 
9 Finanzen und Steuern 
 Nettoaufwand 
 

9610 Zinsen 
 Nettoaufwand 
 

9710 Rückverteilung CO2-Abgabe 
 Nettoertrag 
 
 
Total 
Ertragsüberschuss 
 
Total 
 

 
Fr. 2'336.00 Fr. 0.00 
  Fr. 2'336.00 
 

Fr. 2'336.00 Fr. 0.00 
  Fr. 2'336.00 
 
Fr. 39'219.78 Fr. 0.00 
  Fr. 39'219.78 
 

Fr. 39'219.78 Fr. 0.00 
  Fr. 39'219.78 
 
Fr. 92'166.75 Fr. 142'120.05 
Fr. 49'953.30 
 

Fr. 15'045.15 Fr. 36'220.00 
Fr. 21'174.85 
 

Fr. 73'189.10 Fr. 86'500.65 
Fr. 13'311.55 
 

Fr. 1'588.00 Fr. 18'323.40 
Fr. 16'735.40 
 

Fr. 2'344.50 Fr. 1'076.00 
  Fr. 1'268.50 
 
Fr. 1'981.20 Fr. 933.43 
  Fr. 1'047.77 
 

Fr. 1'981.20 Fr. 918.63 
  Fr. 1'062.57 
 

Fr. 0.00 Fr. 14.80 
Fr. 14.80 
     
 
Fr. 135'703.73 Fr. 143'053.48 
Fr. 7'349.75    
 
Fr. 143'053.48 Fr. 143'053.48 
 

 
Fr. 2'710.00 Fr. 0.00 
  Fr. 2'710.00 
 

Fr. 2'710.00 Fr. 0.00 
  Fr. 2'710.00 
 
Fr. 46'910.00 Fr. 0.00 
  Fr. 46'910.00 
 

Fr. 46'910.00 Fr. 0.00 
  Fr. 46'910.00 
 
Fr. 80'320.00 Fr. 139'500.00 
Fr. 59'180.00 
 

Fr. 15'160.00 Fr. 32'700.00 
Fr. 17'540.00 
 

Fr. 60'050.00 Fr. 87'600.00 
Fr. 27'550.00 
 

Fr. 2'110.00 Fr. 18'200.00 
Fr. 16'090.00 
 

Fr. 3'000.00 Fr. 1'000.00 
  Fr. 2'000.00 
 
Fr. 6'600.00 Fr. 800.00 
  Fr. 5'800.00 
 

Fr. 6'600.00 Fr. 800.00 
  Fr. 5'800.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
     
 
Fr. 136'540.00 Fr. 140'300.00 
Fr. 3'760.00    
 
Fr. 140'300.00 Fr. 140'300.00 
 

 
Fr. 2'716.25 Fr. 400.00 
  Fr. 2'316.25 
 

Fr. 2'716.25 Fr. 400.00 
  Fr. 2'316.25 
 
Fr. 43'884.20 Fr. 0.00 
  Fr. 43'884.20 
 

Fr. 43'884.20 Fr. 0.00 
  Fr. 43'884.20 
 
Fr. 89'554.71 Fr. 144'220.95 
Fr. 54'666.24 
 

Fr. 15'646.15 Fr. 36'445.00 
Fr. 20'798.85 
 

Fr. 72'727.31 Fr. 87'246.55 
Fr. 14'519.24 
 

Fr. 278.55 Fr. 19'415.40 
Fr. 19'136.85 
 

Fr. 902.70 Fr. 1'114.00 
Fr. 211.30 
 
Fr. 3'424.83 Fr. 830.20 
  Fr. 2'594.63 
 

Fr. 3'424.83 Fr. 815.40 
  Fr. 2'609.43 
 

Fr. 0.00 Fr. 14.80 
Fr. 14.80 
     
 
Fr. 139'579.99 Fr. 145'451.15 
Fr. 5'871.16    
 
Fr. 145'451.15 Fr. 145'451.15 
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Bilanz 

 
 

 
 

31. Dezember 2024 
 

31. Dezember 2025 
 

 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aktiven Passiven 

 

 Aktiven Passiven 

 

 Zunahme Abnahme 

 

1 Aktiven 
 

100 Flüssige Mittel/kurzfr. Geldanlagen 
 

101 Forderungen 
 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 
 

107 Finanzanlagen 
 

108 Sachanlagen Finanzvermögen 
 

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 
 

145 Beteiligungen 
 

2 Passiven 
 

200 Laufende Verbindlichkeiten 
 

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 
 

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 
 

291 Fonds im Eigenkapital 
 

299 Bilanzüberschuss 
 

 

Fr. 1'143'204.83 
 

Fr. 106'225.58 
 

Fr. 830.00 
 

Fr. 2'250.00 
 

Fr. 20'001.00 
 

Fr. 639'549.80 
 

Fr. 207'348.45 
 

Fr. 167'000.00 
 

  Fr. 1'143'204.83 
 

  Fr. 9'493.55 
 

  Fr. 1'505.20 
 

  Fr. 377'863.80 
 

  Fr. 65'000.00 
 

  Fr. 689'342.28 
 

 

Fr. 1'143'204.83 Fr. 1'143'204.83 
 

 

 

Fr. 1'143'925.69 
 

Fr. 129'968.39 
 

Fr. 523.00 
 

Fr. 269.80 
 

Fr. 20'001.00 
 

Fr. 639'549.80 
 

Fr. 186'613.70 
 

Fr. 167'000.00 
 

  Fr. 1'143'925.69 
 

  Fr. 11'524.90 
 

  Fr. 1'568.70 
 

  Fr. 360'618.65 
 

  Fr. 75'000.00 
 

  Fr. 695'213.44 
 

 

Fr. 1'143'925.69 Fr. 1'143'925.69 
 

 

 

 
 

Fr. 23'742.81 
 

  Fr. 307.00 
 

  Fr. 1'980.20 
 

 
 

 
 

  Fr. 20'734.75 
 

 
 

 
 

Fr. 2'031.35 
 

Fr. 63.50 
 

  Fr. 17'245.15 
 

Fr. 10'000.00 
 

Fr. 5'871.16 
 

 

Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit 

 

Unter anderem umfassen die Anhänge zur Jahresrechnung gemäss dem Rechnungsmodell HRM2 eine Auflistung der interkommunalen 
Zusammenarbeit, die an dieser Stelle zur Information der Bürgerinnen und Bürger publiziert wird. 
 

Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Mitwirkende Zahlungen im Haftungsumfang Vertreter der 

   Gemeinden Jahr 2025  Gemeinde 

Forstbetrieb Zweckverband Forstarbeiten Bretzwil, Langenbruck,  Fr. 0.00 Zahlungspflicht Konrad Ruchti 

Frenkentäler   Lauwil, Reigoldswil,  gemäss Statuten  

   Waldenburg    
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Einwohnergemeinde-Versammlung 
 

 

TRAKTANDUM 2:  Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde 
 
 

ALLGEMEINER HAUSHALT 
 

Im Bereich des allgemeinen Haushalts schliesst die Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde                         
bei Ausgaben von Fr. 3'303'054.50 und Einnahmen von Fr. 3'335'965.91 mit einem 
Ertragsüberschuss von Fr. 32'911.41 ab. Im Jahr 2025 wurden Fr. 141'061.65 an ordentlichen 
Abschreibungen vorgenommen. Dies ergibt bei Nettoinvestitionen von Fr. 188'017.90 einen 
Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 14'044.84. 
 
SPEZIALFINANZIERUNG WASSERVERSORGUNG 
 

Im Bereich der Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst die Rechnung 2025 der 
Einwohnergemeinde bei Ausgaben von Fr. 112'670.40 und Einnahmen von Fr. 107'164.65 mit einem 
Aufwandüberschuss von Fr. 5'505.75 ab. Im Jahr 2025 wurden Fr. 41'187.05 an ordentlichen 
Abschreibungen vorgenommen. Dies ergibt bei einem Nettoinvestitionsertrag von Fr. 10'643.05 
einen Finanzierungsüberschuss von Fr. 46'324.35. 
 
SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSERBESEITIGUNG 
 

Im Bereich der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst die Rechnung 2025 der 
Einwohnergemeinde bei Ausgaben von Fr. 109'121.40 und Einnahmen von Fr. 84'722.20 mit einem 
Aufwandüberschuss von Fr. 24'399.20 ab. Im Jahr 2025 wurden Fr. 8'774.75 an ordentlichen 
Abschreibungen vorgenommen. Dies ergibt bei Nettoinvestitionen von Fr. 19'091.55 einen 
Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 34'716.--. 
 
SPEZIALFINANZIERUNG ABFALLBESEITIGUNG 
 

Im Bereich der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst die Rechnung 2025 der 
Einwohnergemeinde bei Ausgaben von Fr. 45'596.90 und Einnahmen von Fr. 53'996.81 mit einem 
Ertragsüberschuss von Fr. 8'399.91 ab. Im Jahr 2025 wurden Fr. 3'980.95 an ordentlichen 
Abschreibungen vorgenommen. Investitionen sind keine getätigt worden. Daraus ergibt sich ein 
Finanzierungsüberschuss von Fr. 12'380.86. 
 

 
Zulasten der Erfolgsrechnung 2025 erfolgte eine Einlage von Fr. 250'000.-- in die finanzpolitische 
Reserve. Dieser Betrag kann zukünftig flexibel für allfällige grössere Investitionen eingesetzt 
werden. Ohne diese Einlage in die finanzpolitische Reserve hätten die Mehreinnahmen in der 
Erfolgsrechnung 2025 des allgemeinen Haushalts Fr. 282'911.41 betragen. Im Vergleich zum 
Vorjahr resultiert damit ein leicht verbessertes Ergebnis. Im Budget war für das Jahr 2025 von                      
einem Gewinn in der Höhe von Fr. 14’430.-- ausgegangen worden. 
 
Das deutlich besser als erwartet ausgefallene Ergebnis ist zum einen auf Mehreinnahmen bei                   
den Gemeindesteuern in der Höhe von Fr. 73'054.35 zurückzuführen. Zum anderen ergaben sich                        
im Bereich Gesundheit tiefere Nettoausgaben im Umfang von Fr. 83'129.20, bei der Bildung von                    
Fr. 47'460.56, bei der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit von Fr. 43'070.88 sowie bei der Sozialen 
Sicherheit von Fr. 32'925.66. Weitere Einsparungen resultierten in den Konti Allgemeine Verwaltung; 
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche sowie Umweltschutz und Raumordnung. Demgegenüber schlagen 
Mehrausgaben im Berich Verkehr und Volkswirtschaft zu Buche. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 42’249.-- angestiegen ist der Finanz- und Lastenausgleich, aus 
dem in der Erfolgsrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Bretzwil mit netto Fr. 1'231’774.-- 36.9 % 
(Vorjahr: 34.2 %) der Einnahmen generiert worden sind. 
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Erläuterungen zu den einzelnen Konti der Erfolgsrechnung 
 

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 
 

0220 Allgemeine Dienste 
 

Bereits seit längerer Zeit erstellt die kantonale Steuerverwaltung für die Gemeinde Bretzwil                               
die definitiven Steuerveranlagungen. Zudem ist die kantonale Steuerverwaltung für den 
Steuerbezug zuständig. Für den Steuerbezug wird eine Entschädigung von Fr. 20.-- pro veranlagter 
Person erhoben. Für das Erstellen einer definitiven Steuerveranlagung verrechnet die kantonale 
Steuerverwaltung eine Gebühr von Fr. 35.--. Insgesamt fielen damit im vergangenen Jahr für die 
Veranlagung und den Bezug der Gemeindesteuern Kosten in der Höhe von Fr. 22’655.-- an. 
 

Auf das Jahr 2024 hin hat der Gemeinderat festgelegt, auf der Gemeindeverwaltung den                         
Verkauf der SBB Gemeinde Tageskarten anzubieten. Insgesamt sind im letzten Jahr auf der 
Gemeindeverwaltung 191 SBB Gemeinde Tageskarten bezogen worden. Daraus resultierte eine 
Provision von Fr. 476.85, die der Gemeinde Bretzwil von der SBB AG gestützt auf die monatlichen 
Abrechnungen überwiesen wurde. 
 

0291 Gemeindezentrum Schulgasse 1 
 

Nebst dem ordentlichen Betrag von Fr. 2'371.60 für den mit der Schindler Aufzüge AG für den                          
Lift im Gemeindezentrum abgeschlossenen Servicevertrag fielen Ausgaben von Fr. 571.60 für                   
eine Reparatur des Lifts im Gemeindezentrum an. Darüber hinaus wurden im vergangenen Jahr 
sämtliche Spülkästen in den WC-Anlagen revidiert sowie die Geschirrwaschmaschine in der Küche 
des Saals Instand gestellt. 
 

0292 Garagen Schulgasse 3 
 

Die Einnahmen für die Vermietung der vier Garagen im ehemaligen Feuerwehrmagazin an                              
der Schulgasse 3 betrugen im vergangenen Jahr Fr. 4'800.--. Damit konnten die Ausgaben, 
insbesondere die Abschreibungen von Fr. 3'302.50 für die im Jahr 2016 getätigten Investitionen 
analog zu den Vorjahren vollumfänglich finanziert werden. Insgesamt resultierte im letzten Jahr unter 
Berücksichtigung des Aufwands für den Unterhalt ein kleiner Ertragsüberschuss von Fr. 1'221.35. 
 

 

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 
 

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 
 

Die im Bereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie der Berufsbeistandschaft 
Frenkentäler anfallenden Kosten werden zu 30 % nach den Einwohnerzahlen und zu 70 %      
gemäss dem effektiven Aufwand auf die angeschlossenen Gemeinden verteilt. Gestützt auf                     
diesen Kostenteiler ergaben sich für die Gemeinde Bretzwil im Jahr 2025 Ausgaben von                                
Fr. 54'868.60. Dazu kamen noch Fr. 32'000.-- für die Honorare verschiedener Fachexperten                   
sowie die externen Mandatsträger. Gegenüber dem Budget resultierte damit ein Minderaufwand                  
von Fr. 3'131.40. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich als Folge der im Jahr 2025                                  
tieferen Stundenaufwendungen trotz der bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde                        
sowie der Berufsbeistandschaft Frenkentäler insgesamt höheren Gesamtkosten Minderausgaben 
von Fr. 21'329.75. 
 

1500 Feuerwehr 
 

Mit Nettoausgaben von Fr. 34'691.98 resultierten bei der Feuerwehr Bretzwil gegenüber dem Budget 
Einsparungen von Fr. 42'738.02. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Minderaufwand Fr. 27'191.59. 
Die Ursache für die geringeren Kosten liegt zum einen bei den um Fr. 7'257.50 tiefer als erwartet 
ausgefallenen Ausgaben für den Sold der Angehörigen der Feuerwehr Bretzwil. Zum anderen                      
fielen die Erträge aus den Ersatzabgaben um Fr. 14'264.45 höher aus als im Budget eingestellt. 
Dazu kamen noch zusätzliche Einnahmen aus dem Waschen der Brandschutzbekleidung für                   
die regionalen Feuerwehren sowie nicht budgetierte Verkäufe von Waschmittel an den kantonalen 
Logistikstützpunkt in Reinach. 
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1611 Schiesswesen 
 

Im Rahmen der Aufhebung der Schiessanlage Leugger in Bretzwil im Jahr 2000 wurde mit                                 
der Gemeinde Reigoldswil ein Vertrag über die Mitbenützung der Schiessanlage Widentäli 
abgeschlossen. Die Vereinbarung mit der Gemeinde Reigoldswil sieht vor, dass sich die Gemeinde 
Bretzwil im Umfang von 3/8 an den jährlichen Unterhaltskosten beteiligt. Im Jahr 2025 sind 
ordentliche Unterhaltskosten von Fr. 2'753.95 angefallen, so dass der Anteil der Gemeinde Bretzwil 
Fr. 1'032.75 betrug. Dazu kam noch ein einmaliger Kostenanteil von Fr. 6'430.70 für die Sanierung 
des Kugelfangs der 300 m Schiessanlage. 
 

1620 Bevölkerungsschutz 
 

Gemäss dem Vertrag für einen gemeinsamen Führungsstab und eine gemeinsame 
Zivilschutzkompanie ARGUS werden die Kosten für den Zivilschutz sowie den Regionalen 
Führungsstab ARGUS den angeschlossenen Gemeinden gestützt auf ihre Einwohnerzahl 
verrechnet. Im Jahr 2025 hatte die Einwohnergemeinde Bretzwil an die Ausgaben für den              
Zivilschutz ARGUS einen Anteil von Fr. 12'965.85 und an die Ausgaben für den Regionalen 
Führungsstab ARGUS von Fr. 3'678.10 zu leisten. Im Vergleich zum Budget ergaben sich                   
damit Minderaufwendungen von Fr. 656.05. 
 

 

2 BILDUNG 
 

2110 Kindergarten 
 

Gegenüber dem Vorjahr blieben die Lohnkosten, inklusive den Sozialabgaben im Bereich                               
des Kindergartens stabil bei Fr. 181'888.25. Dies nachdem der Landrat beschlossen hat,                                
für das Jahr 2025 keinen Teuerungsausgleich zu gewähren. Darüber hinaus wurde Trix Tobler auf                      
das Ende des Schuljahres 2024/2025 pensioniert und durch Anna Limbeck ersetzt, womit der 
Anstieg innerhalb des kantonalen Lohnbands kompensiert werden konnte. Im Vergleich zum Budget 
resultierten im Bereich des Kindergartens Minderausgaben von insgesamt Fr. 5'638.80. 
 

2120 Primarschule 
 

Inklusive den Sozialabgaben betrugen die Lohnkosten im Bereich der Primarschule Bretzwil im 
vergangenen Jahr Fr. 611'789.60, womit gegenüber dem Budget Mehrausgaben von Fr. 10'489.60 
entstanden. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Lohnkosten, inklusive den Sozialabgaben um                    
Fr. 24'536.55 zurück. Die Mehrausgaben im Vergleich zum Budget haben ihre Ursache in einem 
längerfristigen krankheitsbedingten Ausfall einer Lehrerin und den damit für die Stellvertretung 
verbundenen Kosten. Trotz dieser höheren Lohnkosten ergaben sich im Bereich der Primarschule 
Minderausgaben von insgesamt Fr. 21'203.11. 
 

Für den Logopädieunterricht ist die Gemeinde Bretzwil der Kreisschule für Sprachentwicklung         
und Kommunikation in Reigoldswil angeschlossen. Im vergangenen Jahr verursachten die in diesem 
Bereich von den Kindern aus Bretzwil im Vorschulalter, am Kindergarten und an der Primarschule 
in Anspruch genommenen Lektionen Kosten in der Höhe von Fr. 14'001.75, was um Fr. 7'998.25 
unter dem für das Jahr 2025 budgetierten Betrag lag. Grundsätzlich gilt es beim Logopädieunterricht 
zu beachten, dass eine geringere Anzahl Schülerinnen und Schüler auf der Primarstufe nicht 
automatisch ein Kostenrückgang beim Logopädieunterricht bewirkt. 
 

Für den Besuch der Primarschule Bretzwil je eines Schülers aus den Gemeinden Lauwil und 
Reigoldswil wurde im vergangenen Jahr ein Schulgeld von insgesamt Fr. 3’415.-- in Rechnung 
gestellt. Gleichzeitig ist der Gemeinde Lauwil für den Besuch der Primarschule durch zwei 
Schülerinnen aus Bretzwil ein Schulgeld in der Höhe von Fr. 1'000.-- ausgerichtet worden. 
 

2140 Musikschule 
 

Gemäss § 51 Abs. 1 des Bildungsgesetzes sind die Einwohnergemeinden verpflichtet, bis zum                    
Ende der Sekundarstufe II eine Musikschule anzubieten. In Anwendung von § 10 Abs. 2 des 
Bildungsgesetzes haben die Einwohnergemeinden zwei Drittel der Kosten der Musikschule zu 
übernehmen. Sowohl im Vergleich mit dem Budget, als auch mit dem Vorjahr sind die Ausgaben                 
für die Musikschule beider Frenkentäler im vergangenen Jahr zurückgegangen und betrugen für die 
Gemeinde Bretzwil noch Fr. 62'510.20. 
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2170 Baumgartenschulhaus 
 

Nachdem die beiden Tore zum Innengeräteraum der Turnhalle im Baumgartenschulhaus nicht mehr 
den aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprachen und bereits mehrfach behelfsmässig repariert 
werden mussten, hat sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr entschieden, diese beiden Tore 
zu ersetzen. Damit verbunden entstanden nicht budgetierte Kosten von Fr. 14'617.30. Zudem 
mussten ausserhalb des Budgets zwei defekte Wechselrichter der Photovoltaikanlage auf dem Dach 
des Baumgartenschulhauses ersetzt werden, wofür Ausgaben von Fr. 3'500.-- erforderlich waren. 
 

Mit Fr. 29'426.10 im Vergleich zu Fr. 34'202.50 im Vorjahr zurückgegangen sind die im                              
Bereich des Baumgartenschulhauses anfallenden Abschreibungen. Dies nachdem die auf dem 
Dach des Baumgartenschulhauses vorhandene Photovoltaikanlage im Jahr 2025 mit einem 
Restbetrag von Fr. 11'253.50 vollumfänglich amortisiert werden konnte. 
 

Seit dem Jahr 2014 ist das Baumgartenschulhaus an den Wärmeverbund der Einwohnergemeinde 
Bretzwil mit der Holzschnitzelheizung im Untergeschoss des Gemeindezentrums angeschlossen. 
Die damit verbundenen Kosten für den Wärmebezug des Baumgartenschulhauses sind relativ    
stabil. Im vergangenen Jahr mussten dafür Fr. 23'630.-- ausgegeben werden. Dies entspricht einem 
Wärmebezug im Umfang von 158’415 kWh (Vorjahr: 129’394 kWh). 
 

Nach dem Abzug des Eigenverbrauchs konnten im letzten Jahr aus dem Ertrag der auf dem            
Dach des Baumgartenschulhauses vorhandenen Photovoltaikanlage insgesamt 62’762 kWh 
(Vorjahr: 61’617 kWh) Strom an die Primeo Netz AG abgeliefert werden. Dies führte unter 
Berücksichtigung einer Abgeltung von 15.5 Rappen pro kWh im ersten Quartal 2025 und von                   
13 Rappen pro kWh im restlichen Jahr zu einer Vergütung von Fr. 8'546.60, was ziemlich genau 
dem budgetierten Betrag entsprach. 
 

2190 Schulleitung und Schulrat 
 

Gemäss den Vorgaben in der kantonalen Verordnung für die Schulleitung und die Schulsekretariate 
beträgt das Pensum der Schulleitung bei der Zuständigkeit für drei bis vier Klassen 40 %. Für                       
das Schulsekretariat ist eine Stunde pro Woche und Klasse vorgesehen, wobei für das Einarbeiten 
der neuen Schulleiterin vom Gemeinderat für das Schulsekretariat im vergangenen Jahr eine 
befristete Erhöhung des Pensums um zwei Stunden pro Woche bis am 30. Juni 2025 bewilligt  
wurde. Basierend auf dieser Ausgangslage betrugen die Kosten für die Schulleitung des 
Kindergartens und der Primarschule Bretzwil sowie den Kindergarten- und Primarschulrat Bretzwil 
im letzten Jahr Fr. 91'892.05, was Fr. 6'230.55 unter den Ausgaben des Vorjahres und Fr. 5'307.95 
unter dem im Budget eingestellten Betrag lag. 
 

 

3 KULTUR , SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 
 

Im vergangenen Jahr sind die acht in Bretzwil aktiven Dorfvereine unter Berücksichtigung der 
Rückzahlung des an Boca Bretzwil gewährten Darlehens erneut mit einem Beitrag in der Höhe                    
von insgesamt Fr. 14'000.-- unterstützt worden. Seit dem Jahr 2024 können die Dorfvereine                       
zudem die vorhandene Infrastruktur für ihre Anässe unentgeltlich nutzen. Damit wird seitens                                         
der Einwohnergemeinde die Wertschätzung für die vielfältige Arbeit der Dorfvereine sowie                                
die Wichtigkeit der Dorfvereine für das soziale Leben in einer Gemeinde zum Ausdruck gebracht. 
 

3210 Bibliotheken und Literatur 
 

Analog der Vorjahre wurde der Betrieb der Gemeinde- und Schulbibliothek Bretzwil im 
Gemeindezentrum mit einem Beitrag in der Höhe von Fr. 7'362.-- subventioniert. Zusätzlich 
übernimmt die Einwohnergemeinde die Kosten der Jahrespauschale an die Bibliomedia             
Schweiz für die jährliche Bücherausleihe durch die Gemeinde- und Schulbibliothek Bretzwil             
von Fr. 1'056.--. Inklusive den Infrastrukturkosten betrugen die Ausgaben für die Gemeinde- und 
Schulbibliothek Bretzwil im Jahr 2025 Fr. 9'141.50. 
 

3290 Kultur, sonstiges 
 

Im Monat Mai 2025 hat die Gemeinde Bretzwil bereits zum vierten Mal am Coop Gemeinde Duell     
teilgenommen und in der Kategorie der Gemeinden bis 2'000 Einwohnerinnen und Einwohner             
den sehr guten sechsten Platz belegt. Von der Einwohnergemeinde ist dieser Event mit einem 
Betrag von insgesamt Fr. 1'626.55 unterstützt worden. 
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3414 Leichtathletik-/Fussballanlagen 
 

Für den Unterhalt des Rasenplatzes auf dem Baumgartenareal wurden im Jahr 2025 insgesamt                              
Fr. 3'517.75 aufgewendet. Die damit verbundenen Arbeiten sind von der Kurz Gartengestaltung AG, 
dem Forstbetrieb Frenkentäler und der Swiss Green Sportstättenunterhalt AG ausgeführt worden. 
 

3420 Freizeit 
 

Für die Optimierung der Beschattung des Spielplatzes für die kleinen Kinder auf dem 
Baumartenareal wurde im vergangenen Jahr vom Forstbetrieb Frenkentäler ein zusätzlicher Baum 
gepflanzt. Die damit verbundenen Ausgaben betrugen Fr. 4'873.15. 
 

Seit dem Jahr 2012 unterstützt die Einwohnergemeinde Bretzwil die Aktivitäten des Ferienpasses 
X-Island der Region Liestal mit einem Beitrag von Fr. 100.-- pro teilnehmenden Jugendlichen.            
Im letzten Jahr haben vier Jugendliche aus Bretzwil einen solchen Ferienpass gelöst, womit der 
Einwohnergemeinde Bretzwil Kosten in der Höhe von Fr. 400.-- entstanden sind. 
 

 

4 GESUNDHEIT 
 

4120 Pflegeheime 
 

Mit Fr. 155'425.25 fielen die von der Gemeinde Bretzwil an die Bewohnerinnen und Bewohner in 
den Alters- und Pflegeheimen in Abhängigkeit zur Pflegestufe an die Aufwendungen der Pflege zu 
leistenden Beiträge im Jahr 2025 sowohl im Vergleich zum Budget, als auch zum Vorjahr deutlich 
geringer aus als erwartet. Dies aufgrund der tieferen Pflegestufen derjenigen Einwohnerinnen                      
und Einwohner, die sich im letzten Jahr in einem Alters- und Pflegeheim aufgehalten haben.                       
Für eine Bewohnerin, einen Bewohner mit einem mittleren Pflegebedarf ergeben sich für die 
Gemeinde Aufwendungen von Fr. 31'225.75, für eine Bewohnerin, einen Bewohner mit einem hohen 
Pflegebedarf von Fr. 68'820.75 pro Jahr. Folglich lässt sich der Aufwand für die Pflegebeiträge an 
die Alters- und Pflegeheime nur sehr schwer prognostizieren, wobei mit der zunehmenden Anzahl 
älterer Personen sowie steigenden Ansätzen von anhaltend hohen Ausgaben ausgegangen werden 
muss. 
 

4210 Ambulante Krankenpflege 
 

Die Ausgaben für die Betreuung und Pflege einzelner Einwohnerinnen und Einwohner durch                             
die Spitex Regio Liestal beliefen sich im vergangenen Jahr auf Fr. 62'289.10 und lagen damit                   
erheblich über den Ausgaben des Vorjahres und mit Fr. 12'289.10 ebenfalls deutlich über dem im 
Budget erwarteten Betrag. Dies aufgrund einer vermehrten Inanspruchnahme der Dienstleistungen 
der Spitex Regio Liestal. Dazu kamen noch Ausgaben von Fr. 5'349.25 für Dienstleistungen,                         
die von privaten Spitexorganisationen beansprucht wurden. In der Folge resultierten im Bereich                              
der ambulanten Krankenpflege gegenüber dem Budget Mehraufwendungen von Fr. 16'638.35.                     
Die möglichst lange ambulante Betreuung und Pflege zu Hause wird als sehr wünschenswert 
angesehen, stellt diese doch die wesentlich kostengünstigere Variante als ein Aufenthalt in einem 
Alters- und Pflegeheim dar. 
 

Die Mütter- und Väterberatung wird von der Gemeinde Bretzwil in einer regionalen Form zusammen 
mit den Gemeinden Arboldswil, Hölstein, Lampenberg, Lauwil, Liedertswil, Lupsingen, Oberdorf, 
Reigoldswil, Seltisberg, Titterten und Ziefen angeboten. Die Verrechnung der anfallenden Kosten 
erfolgt zu 25 % gemäss den Einwohnerzahlen und zu 75 % gemäss den Stundenaufwendungen               
bei den durchgeführten Beratungen. Daraus ergaben sich für die Gemeinde Bretzwil im Jahr 2025 
Kosten von Fr. 735.90. 
 

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege 
 

Für die Behandlung der Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Kinder- und Jugendzahnpflege 
sind im vergangenen Jahr Kosten in der Höhe von Fr. 56'493.60 entstanden. Davon wurden den 
Eltern, respektive den Erziehungsberechtigen von der Einwohnergemeinde unter Berücksichtigung 
des steuerbaren Einkommens und der Anzahl Kinder Fr. 40'179.90 weiterverrechnet. Der 
Restbetrag von Fr. 16'313.70 ist hälftig zwischen dem Kanton und der Einwohnergemeinde aufgeteilt 
worden, womit sich für die Einwohnergemeinde ein Anteil von Fr. 8'156.85 ergab. 
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4340 Lebensmittelkontrolle 
 

Gemeinsam mit den Gemeinden Arboldswil, Bennwil, Bubendorf, Hölstein, Lampenberg, 
Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, Niederdorf, Oberdorf, Ramlinsburg, Reigoldswil, Titterten, 
Waldenburg und Ziefen bietet die Gemeinde Bretzwil in Ziefen eine regionale Pilzkontrollstelle an. 
Für die beteiligten Gemeinden ergeben sich daraus Kosten in der Höhe von Fr. 200.-- pro Jahr. 
 

4901 Versorgungsregion APG 
 

Gestützt auf die Vorgaben des kantonalen Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes sind die                   
Gemeinden verpflichtet, sich zur Planung und Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung             
mit Angeboten zur Pflege und Betreuung zu Versorgungsregionen zusammenzuschliessen. Für die 
Finanzierung der Arbeiten der Versorgungsregion Waldenburgertal plus, der sich die Gemeinde 
Bretzwil angeschlossen hat, war im Jahr 2025 ein Betrag von netto Fr. 4'161.75 erforderlich. 
 

 

5 SOZIALE SICHERHEIT 
 

5320 Ergänzungsleistungen AHV 
 

Die Nettoaufwendungen für die Ergänzungsleistungen zur AHV, die vom Kanton den Gemeinden 
weiterverrechnet werden, beliefen sich im Jahr 2025 auf Fr. 26'997’200.--. Bei einer mittleren 
Wohnbevölkerung von 302’309 Personen entspricht dies einem Betrag von Fr. 89.30 pro  
Einwohner, womit für die Gemeinde Bretzwil im letzten Jahr Kosten in der Höhe von 66’799.-- 
resultierten. Der Rückgang um Fr. 2’698.-- im Vergleich zum Vorjahr hat seine Ursache in                               
den insgesamt tieferen Auszahlungen an Ergänzungsleistungen zur AHV sowie eines geringeren 
Einwohneranteils der Gemeinde Bretzwil. 
 

5350 Leistungen an Alter 
 

Gestützt auf das Reglement zur Begrenzung der Zusatzbeiträge zu den Ergänzungsleistungen 
durch die Gemeinde Bretzwil sowie in Anbetracht des Umstands, dass die Heimtaxen im Alters-                    
und Pflegeheim Moosmatt in Reigoldswil einem Wert von Fr. 196.50 pro Tag entsprachen, hat                        
der Gemeinderat entschieden, im Jahr 2025 im Bedarfsfall Zusatzbeiträge von maximal Fr. 36.50 
pro Tag auszurichten. Damit verbunden fielen im vergangenen Jahr Kosten in der Höhe von                             
Fr. 2'754.-- an. Im Budget waren für die Zusatzbeiträge Fr. 20'000.-- eingestellt worden. 
 

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 
 

Seit dem Jahr 2017 ist die Einwohnergemeinde Bretzwil Mitglied des Vereins Tagesfamilien                  
Oberes Baselbiet. Durch die Mitgliedschaft im Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet besteht                      
für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bretzwil die Möglichkeit, die vom Verein 
Tagesfamilien Oberes Baselbiet angebotene Vermittlung von ausserhäuslichen Betreuungen             
und Begleitungen ihrer Kinder in Anspruch zu nehmen. Die Kosten für die Mitgliedschaft betrugen 
im Jahr 2025 Fr. 2’238.--. 
 

5720 Sozialhilfe 
 

Aufgrund von Verfügungen der Sozialhilfebehörde Bretzwil mussten im vergangenen                                      
Jahr Auszahlungen in der Höhe von Fr. 44'803.06 vorgenommen werden. Davon wurden                                          
der Einwohnergemeinde insgesamt Fr. 10'097.02 zurückerstattet, womit bei der Sozialhilfe 
Nettoausgaben von Fr. 34'706.04 entstanden. Da auf den Zu- und Wegzug von Personen nach               
und von Bretzwil kein Einfluss genommen werden kann, besteht jederzeit die Möglichkeit, dass                   
diese in den letzten Jahren auf einem tiefen Niveau relativ stabilen Kosten wieder ansteigen können. 
 

5722 Sozialhilfe Asylbereich 
 

Im Konto Sozialhilfe Asylbereich werden die Auszahlungen an diejenigen Personen verbucht, deren 
Asylantrag abschliessend bearbeitet wurde und die in der Folge eine Aufenthaltsbewilligung B 
erhalten haben. Diese Flüchtlinge mit Asylgewährung werden vom Bund über die Dauer                                 
von fünf Jahren ab dem Einreichen des Asylgesuchs unterstützt. Anschliessend geht die 
Unterstützungspflicht auf die Niederlassungsgemeinde über. Im Jahr 2025 waren der Gemeinde 
Bretzwil keine diesbezüglichen Personen zugewiesen. 
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5730 Asylwesen 
 

Aus der Betreuung der der Gemeinde Bretzwil vom Kantonalen Sozialamt zugewiesenen 
unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern sowie der in Bretzwil im Verlauf des vergangenen 
Jahres untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine sowie Personen des Asylrechts ergaben sich 
Ausgaben von Fr. 203'646.45, Einnahmen von Fr. 212'171.-- und damit ein Mehrertrag in der Höhe 
von Fr. 8'524.55. Dabei gilt es zu beachten, dass den unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern 
ein Beistand gestellt werden muss und dieser von der Gemeinde zu finanzieren ist, wofür dieser 
Mehrertrag verwendet werden kann. Aufgrund einer Neuregelung der Auszahlung dieser finanziellen 
Mittel durch den Kanton ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr Mindereinnahmen von Fr. 18'724.21. 
 

 

6 VERKEHR 
 

6150 Gemeindestrassen/Werkhof 
 

Die im Bereich des Werkhofs im vergangenen Jahr angefallenen Personalkosten beliefen                               
sich auf insgesamt Fr. 100'647.95. Davon entfielen Fr. 92'130.85 auf den Gemeindearbeiter                                            
Simon Rüegg und Fr. 7'300.20 auf die als Unterstützung im Werkhof, als Strassenlampenwart,                     
als Ferienstellvertretung oder im Winterdienst tätigen Stefan Amport, Georg Jeanneret,                                 
Matthias Amport, Heinz Schweizer, Bernhard Straumann und Peter Scheidegger. Die 
Personalkosten lagen damit leicht über den Ausgaben im Vorjahr und waren insgesamt leicht                    
tiefer als im Budget 2025 eingestellt. 
 

Im letzten Jahr musste ein Rasenmäher im Werkhof für einen Betrag von Fr. 2'268.-- ersetzt                   
werden. Zudem wurden zwei neue Spiegel für Ausfahrten von Gemeindestrassen in die 
Hauptstrasse beschafft, wofür Kosten in der Höhe von Fr. 2'113.35 angefallen sind. Aufgrund                 
dieser unvorhergesehenen und damit nicht budgetierten Ausgaben ist das Konto für Anschaffungen    
im Werkhof im vergangenen Jahr um Fr. 1'194.27 überschritten worden. 
 

Um die Aufwendungen der Grüngutentsorgung in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 
ausgeglichen gestalten zu können, wird die Differenz zwischen den Einnahmen aus dem                       
Verkauf der Grüngutkarten und den Ausgaben für das Entsorgen des Grünguts dem Konto 
Gemeindestrassen/Werkhof belastet. Dies als Ausgleich für das Entsorgen des Rasen- und 
Baumschnitts der Einwohnergemeinde. Im Jahr 2025 betrug der Kostendeckungsgrad der 
Grüngutmulde 58.3 % und es war eine Einlage von Fr. 7'596.60 erforderlich. 
 

Im Rahmen des Unterhalts der Strassen und Wege der Einwohnergemeinde musste im 
vergangenen Jahr ein Kabelbruch im Bereich der Beleuchtung der Dentschenstrasse repariert 
werden. Die dafür notwendigen Arbeiten gestalteten sich relativ aufwändig und verursachten                       
Kosten von Fr. 8'979.95. Darüber hinaus wurden weitere kleinere Reparaturen an der 
Strassenbeleuchtung sowie die periodische Sicherheitskontrolle durch die Primeo Netz AG,                             
geringfügige Instandstellungen als Folge von Gewittern sowie verschiedene Reparaturarbeiten an 
den Brunnen über den ordentlichen Unterhalt der Strassen und Wege abgerechnet, was letztlich                
zu einer Überschreitung des budgetierten Betrags von Fr. 5'440.60 führte. 
 

Im Werkhof im Gemeindezentrum sind im vergangenen Jahr die sanitären und Elektroinstallationen 
überprüft und im Rahmen einer Erneuerung durch die Müller-Rieder AG und die Elektro Degen AG 
erneuert, respektive optimiert worden. Die damit verbundenen, nicht budgetierten Kosten beliefen 
sich auf Fr. 9'127.15. Darüber hinaus wurde ein Unfallschaden zum Anlass genommen, die in                     
die Jahre gekommene Treppe zum Schopf der Gemeinde an der Kirchgasse 3a zu ersetzen. An die 
Kosten von Fr. 9'379.40 leistete der Unfallverursacher einen Beitrag von Fr. 1'595.55. 
 

Für Strassen und Wege gilt in der Regel eine Abschreibungsdauer von 40 Jahren. In Anbetracht des 
Umstands, dass die jährlichen Investitionen in den Unterhalt der Strassen und Wege in der Form 
von Heissteerungen sowie des Ausflickens von Schäden am Belag eine deutlich kürzere Haltbarkeit 
aufweisen, ist vom Gemeinderat festgelegt worden, diese Investitionen jeweils über die Dauer                     
von fünf Jahren abzuschreiben. Dies führte in der Rechnung 2025 zu Abschreibungen in der Höhe                     
von Fr. 47'761.--. Aufgrund der geringeren Ausgaben in den letzten Jahren ergaben sich gegenüber 
dem Vorjahr Minderausgaben von Fr. 11'168.95. 
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Mit der Vermietung der fünf, im Bereich des Entsorgungsplatzes zur Verfügung stehenden 
Parkplätze konnten im Jahr 2025 Einnahmen von Fr. 1'200.-- generiert werden. Die Miete                              
pro Parkplatz beträgt Fr. 20.-- im Monat. Aktuell sind sämtliche der zu diesem Zweck zur Verfügung 
stehenden fünf Parkplätze vermietet. 
 

 

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 
 

7101 Wasserversorgung 
 

In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung resultierte im vergangenen Jahr ein 
Aufwandüberschuss von Fr. 5'505.75. Dies nachdem im Budget noch von einem Verlust in                               
der Höhe von Fr. 1'296.35 ausgegangen worden war. 
 

Mit Ausgaben von Fr. 31'906.45 deutlich höher als erwartet fielen im letzten Jahr die Kosten für                      
das Instandstellen von Wasserleitungsbrüchen, den Ersatz von Schiebern in den Wasserleitungen 
sowie die Reparaturen von Hydranten aus. Die zusätzlichen Aufwendung haben ihre Ursache                  
im Umstand, dass bei mehreren Wasserleitungsbrüchen mit Blick auf die zukünftige Entwicklung 
entschieden wurde, ein Teilstück der betroffenen Wasserleitung zu ersetzen und nicht lediglich eine 
Schelle um das aufgetretene Leck anzubringen.  
 

Die Abschreibungen der Investitionen in die Erneuerung der Aufbereitung im Pumpwerk Aumatt und 
im Reservoir Hollen sowie den Ersatz der Wasserleitung im Gebiet Niderländli betragen pro Jahr 
insgesamt Fr. 40'254.20. Die Ausgaben für die Revision der Quellschutzzonen konnten im Jahr 2024 
vollständig amortisiert werden, womit diese Abschreibungen ab dem Jahr 2025 wegfallen. 
 

Aufgrund eines erheblichen Rückgangs des Wasserbezugs verringerten sich die Einnahmen                        
aus den Wasserbezugsgebühren gegenüber dem Vorjahr um Fr. 7'268.60. Rückerstattungen                    
von Fr. 1'436.05 konnten aus den Arbeiten für Dritte bei einem Wasserleitungsbruch in einem 
Hausanschluss geltend gemacht werden. 
 

7201 Abwasserbeseitigung 
 

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schloss im vergangenen Jahr mit einem Verlust                   
in der Höhe von Fr. 24'399.20 ab. Trotz der auf das Jahr 2024 hin erfolgten Erhöhung                                           
der Kanalisationsgebühren verschlechterte sich das Ergebnis der Spezialfinanzierung 
Abwasserbeseitigung gegenüber dem Vorjahr nochmals um Fr. 10'526.15. Im Vergleich zum                   
Budget resultierte ein um Fr. 16'419.20 schlechterer Abschluss.  
 

Die Ursache dieser weiterhin negativen Entwicklung liegt in den Gebühren, die die 
Einwohnergemeinden für die Abwasserbeseitigung an den Kanton abzuliefern haben. Diese 
Gebühren sind nochmals angestiegen und betrugen im Jahr 2025 Fr. 83'491.65, was 76.5 % der 
Ausgaben in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ausmachte. Im Budget 2025 ging                        
der Gemeinderat noch von Aufwendungen in der Höhe von Fr. 67'000.-- aus. 
 

Als Folge des geringeren Wasserbezugs fielen auch die Einnahmen aus den Abwassergebühren 
um Fr. 5'332.60 tiefer aus als im Vorjahr. Ebenso gingen im vergangenen Jahr die Einnahmen aus 
den für Kanalisationsanschlüsse erteilten Bewilligungen zurück.  
 

In Anbetracht der negativen Entwicklung in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wurde                     
an der Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2025 entschieden, rückwirkend                           
per den 1. Juli 2025 für sämtliche Haushalte, respektive Gewerbebetriebe eine Gebühr von                                     
Fr. 80.-- pro Jahr einzuführen. Mit dieser Gebühr dürfte die Rechnung der Spezialfinanzierung 
Abwasserbeseitigung im Jahr 2026 voraussichtlich ausgeglichen gestaltet werden können. 
 

7300 Abfallbewirtschaftung 
 

Im Bereich der Abfallbewirtschaftung hielten sich im letzten Jahr im Bereich des Häckseldienstes 
die Ausgaben und Einnahmen praktisch die Waage. Für die Kadaverentsorgung der Gemeinden 
Bretzwil und Lauwil ergaben sich Mehrausgaben von netto Fr. 1'678.40. Ebenfalls werden im Konto 
Abfallbewirtschaftung die Aufwendungen für die Umweltkommission Bretzwil in der Höhe von                             
Fr. 1'467.25 sowie die Arbeit des Gemeindearbeiters Simon Rüegg von Fr. 2’592.-- verbucht. 
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7301 Abfallbeseitigung 
 

In der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung resultierte im vergangenen Jahr ein Ertragsüberschuss 
von Fr. 8'399.91. Dies trotz der auf das Jahr 2024 hin erfolgten Reduktion der Gebühren für                                
die Kehrichtsäcke und Abfallcontainer. Aufgrund einer im letzten Jahr geringeren Menge an 
Hauskehricht reduzierten sich die Kosten für das Entsorgen des Hauskehrichts im Vergleich zum 
Vorjahr um Fr. 2'188.20. Im Gegenzug fielen die Einnahmen aus dem Verkauf der Kehrichtsäcke 
sowie der Gebührenmarken um Fr. 1'541.05 höher aus. 
 

Für das nicht gemäss den Vorgaben erfolgte Benützen des Entsorgungsplatzes mussten                                   
im vergangenen Jahr gegen vier Personen Bussen in der Höhe von insgesamt Fr. 608.20 
ausgesprochen werden. Gleichermassen sind für das Entsorgung einer grösseren Menge Bauschutt 
als erlaubt Gebühren von Fr. 490.-- erhoben worden. 
 

7620 Hundehaltung 
 

Im Jahr 2025 waren in der Gemeinde Bretzwil insgesamt 108 Hunde gemeldet, was bezogen            
auf die Gebühren für das Halten von Hunden zu Einnahmen in der Höhe von Fr. 8'546.-- führte. 
Demgegenüber resultierte aus dem Unterhalt, der Betreuung und dem Leeren der Robidogs ein 
Aufwand von Fr. 7'762.90. Folglich konnte der Bereich Hundehaltung mit einem Ertragsüberschuss 
von Fr. 783.10 abgeschlossen werden. 
 

7710 Friedhof und Bestattung 
 

Im vergangen Jahr wurden auf dem Friedhof Bretzwil insgesamt 27 Erdgräber aufgehoben und                    
der entsprechende Bereich des Friedhofs Instand gestellt. Die damit verbundenen Kosten beliefen 
sich auf Fr. 5'902.25. An diese Ausgaben leisteten die Angehörigen der verstorbenen Personen 
einen Beitrag von Fr. 2'546.--. Ebenfalls sind im letzten Jahr die Bäume auf dem Friedhof 
zurückgeschnitten worden, wofür Fr. 2'460.-- ausgegeben werden mussten. 
 

 

8 VOLKSWIRTSCHAFT 
 

8140 Produktionsverbesserungen 
 

Nach wie vor wird in der Gemeinde Bretzwil für die Abgabe eines Mausschwanzes ein Entgelt                
von Fr. 1.-- ausgerichtet. Im Jahr 2025 mussten für 119 abgegebene Mäuseschwänze insgesamt 
Fr. 119.-- ausbezahlt werden. Darüber hinaus umfasst das Konto Produktionsverbesserungen die 
Ausgaben für die kommunale Ackerbaustelle. 
 

8200 Forstwirtschaft 
 

Für die Nutzung des Walds sowie der dazugehörenden Infrastruktur durch die Allgemeinheit 
überweist die Einwohner- der Bürgergemeinde einen jährlichen Betrag von Fr. 10'000.--. Mit dieser 
finanziellen Unterstützung werden anteilsweise die damit verbundenen Aufwendungen, wie zum 
Beispiel der Unterhalt der Waldwege im Eigentum der Bürgergemeinde abgegolten. 
 

8300 Jagd und Fischerei 
 

Basierend auf den Vorgaben im Gesetz über den Schutz der wildlebenden Säugetiere und                        
Vögel sowie deren Lebensräume und die Jagd haben die Einwohnergemeinden dem Kanton eine                   
jährliche Entschädigung in der Höhe von 50 % des Schätzwerts des Jagdreviers als Beitrag an                 
seine Aufwendungen gemäss diesem Gesetz zu überweisen. Im Fall der Einwohnergemeinde 
Bretzwil beträgt der Schätzwert des Jagdreviers Fr. 4'264.--, womit die Ablieferung an den Kanton 
Fr. 2'132.-- betrug. Demgegenüber ergaben sich aus dem Pachtzins Einnahmen in der Höhe             
von Fr. 2’750.--. 
 

8710 Elektrizität 
 

Gemäss Ziffer 4 des Konzessionsvertrags mit der Primeo Energie AG wird den Gemeinden gestützt 
auf die Einwohnerzahl jährlich 4.5 % des Netznutzungsentgelts des Vorjahres vergütet. Im                         
Jahr 2024 betrug die Entschädigung für die Netznutzung insgesamt Fr. 98'358’909.--. Unter 
Berücksichtigung dieser Vorgaben ergab sich für die Gemeinde Bretzwil bei einer massgebenden 
Einwohnerzahl von 749 eine Auszahlung in der Höhe von Fr. 15’793.--, die der Rechnung 2025 
gutgeschrieben worden ist. 
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8731 Fernwärmebetriebe 
 

Im Bereich der Holzschnitzelheizung im Gemeindezentrum resultierte im vergangenen Jahr                             
bei Ausgaben von Fr. 87'598.04 und Einnahmen von Fr. 79'065.85 ein Verlust von Fr. 8'532.19.                   
Die Ursache für dieses negative Ergebnis liegt zum einen beim erforderlichen Austausch von 
Verschleissteilen beim Filter sowie zum anderen bei der notwendigen Reparatur der Feuermulde. 
Ohne diese ausserordentlichen Aufwendungen von insgesamt Fr. 10'828.10 hätte sich im Bereich 
der Holzschnitzelheizung ein Gewinn von Fr 2'295.91 ergeben. 
 

Grundsätzlich gilt es zu diesem Aufwandüberschuss festzuhalten, dass ein allfälliges über die              
Dauer der Abschreibung der Holzschnitzelheizung kumuliertes negatives Ergebnis über die längere 
Lebensdauer der Holzschnitzelheizung kompensiert werden kann. Die jährlichen Abschreibungen 
für den im Jahr 2016 erfolgten Ersatz der Holzschnitzelheizung betragen netto Fr. 26'107.25 pro 
Jahr. 
 

 

9 FINANZEN UND STEUERN 
 

9100 Steuern aktuelles Jahr 
 Rechnung 2024 Budget 2025 Rechnung 2025 
 

Steuern natürliche Personen Fr. 1'127'414.35 Fr. 1'065'000.00 Fr. 1'131'195.10 
Steuern juristische Personen Fr. 15'658.15 Fr. 13'000.00 Fr. 19'859.25 
 

Total Steuereinnahmen Fr. 1'143'072.50 Fr. 1'078'000.00 Fr. 1'151'054.35 
 

Einwohner per 31. Dezember 746 749 749 
 

Steuereinnahmen pro Kopf Fr. 1'532.25 Fr. 1'439.25 Fr. 1'536.80 
 

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen bei den Steuern der natürlichen Personen absolut 
gesehen um 0.3 % an und fielen damit um Fr. 66'195.10 höher aus als im Budget erwartet. Die 
Steuereinnahmen der natürlichen Personen verteilen sich auf Fr. 1'059'349.10 für die provisorischen 
Einkommenssteuern des Jahres 2025, Fr. 57'053.65 für die provisorischen Vermögenssteuern 2025 
sowie Fr. 14'792.35 für die Quellensteuern von Ausländern ohne Niederlassungsbewilligung C. 
 

Gemäss den Vorgaben des Rechnungsmodells HRM2 galt es für die Steuereinnahmen im Jahr 2025 
eine Rechnungsabgrenzung vorzunehmen. Dies führte zu einem Mehrertrag von Fr. 15'000.--.                       
Im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei Fr. 2'000.-- belassen wurde im vergangenen Jahr die 
Wertberichtigung auf die Gemeindesteuern. 
 

9101 Steuern Vorjahre 
 

Bedingt durch Verlustscheine mussten im vergangenen Jahr Steuern in der Höhe von Fr. 2'739.90 
abgeschrieben werden. 
 

Basierend auf den definitiven Steuerveranlagungen ergaben sich bei den natürlichen Personen 
Rückzahlungen in der Höhe von insgesamt Fr. 21'565.71. Bei den juristischen Personen bestand 
die Möglichkeit, zusätzliche Steuern im Umfang von Fr. 15'738.30 geltend zu machen. 
 

9102 Zinsendienst Steuern 
 

Im Jahr 2025 betrugen die auf die Steuerrückstände geltend gemachten Verzugszinsen                                   
Fr. 13'265.65. Gleichzeitig ist im vergangenen Jahr im Bereich der Vergütungszinsen für die 
Vorauszahlung von Steuern ein Betrag von Fr. 2'503.65 ausgerichtet worden. 
 

9300 Finanz- und Lastenausgleich 
 

An die Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote werden Solidaritätsbeiträge 
ausgerichtet. Die Alimentierung dieser Solidaritätsbeiträge erfolgt von sämtlichen Gemeinden mit                
Fr. 10.-- pro Einwohner. Für die Gemeinde Bretzwil hatte diese Bestimmung im letzten Jahr eine 
Belastung von Fr. 7'480.-- zur Folge. 
 

Die Kompensationsleistungen der Gemeinden an den Kanton im Bereich Realschulbauten, Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde sowie ambulante Kinder- und Jugendhilfe betrugen im Jahr 2025 
noch 2.85 Mio. Franken. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt gemäss der Einwohnerzahl, so 
dass jede Gemeinde im letzten Jahr eine Ausgleichszahlung an den Kanton in der Höhe von                  
Fr. 9.43 pro Einwohner, im Fall der Gemeinde Bretzwil von Fr. 7’052.-- zu leisten hatte. 
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Bei den Sonderlastenabgeltungen erhielt die Gemeinde Bretzwil Beiträge im Bereich der              
Bildung, der Nicht-Siedlungsfläche sowie der Sonderlastenabgeltung Weite. Keine Beiträge sind               
der Gemeinde Bretzwil auf dem Gebiet der Sozialhilfe ausbezahlt worden. Insgesamt resultierte                   
aus den Sonderlastenabgeltungen vom Kanton ein Beitrag in der Höhe von Fr. 157’717.--, was             
ziemlich genau dem Budget entsprach. 
 

Die Berechnung des horizontalen Finanzausgleichs richtet sich nach der Steuerkraft 2025, 
resultierend aus dem Steuerertrag sowie den Steuersätzen und -füssen des Jahres 2024,                 
wobei das vom Regierungsrat für das Jahr 2025 gemäss dem Finanzausgleichsgesetz 
festzulegende Ausgleichsniveau bei Fr. 2'860.-- pro Einwohner lag. In einer direkten Abhängigkeit 
zu den Steuereinnahmen ergab sich damit ein horizontaler Finanzausgleich in der Höhe von                    
Fr. 956’388.--. Budgetiert waren hier Einnahmen von Fr. 1'000'000.--. 
 

Auf das Schuljahr 2015/2016 hin haben die Einwohnergemeinden vom Kanton                                                       
das 6. Primarschuljahr übernommen. Den entsprechenden Mehrkosten steht eine 
Kompensationsleistung des Kantons in der Höhe von insgesamt 34.89 Mio. Franken gegenüber.    
Die Verteilung der Kompensationsleistung orientiert sich an der Anzahl der 1. bis 6. Klässler.                        
Pro Primarschüler wurde ein Betrag von Fr. 1'999.65 ausgerichtet, was für die Einwohnergemeinde 
Bretzwil Einnahmen von Fr. 75’987.-- ergab. Im Vergleich zum Budget resultierten damit 
Mindereinnahmen von Fr. 2’013.--. 
 

Die Kompensationsleistung Ergänzungsleistungen des Kantons an die Gemeinden beträgt                 
14.3 Mio. Franken. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt gemäss der Anzahl der hochbetagten 
Einwohner (ab 80 Jahren), die in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen leben. Wirtschaftlich 
bescheiden heisst, ein steuerbares Einkommen plus 10 % des steuerbaren Vermögens von weniger 
als Fr. 50'000.-- bei Einzelpersonen und von weniger als Fr. 100'000.-- bei Ehepaaren. Gestützt auf 
diese Vorgaben erhielt die Gemeinde Bretzwil eine Vergütung von Fr. 53’373.--. 
 

Im Rahmen der auf das Jahr 2023 umgesetzten Vermögenssteuerreform leistet der Kanton den 
Gemeinden für die damit bei den natürlichen Personen einhergehenden geringeren Steuererträge 
Kompensationszahlungen. Im Jahr 2025 betrug diese Kompensationszahlung 3.8 Mio. Franken, 
wovon der Gemeinde Bretzwil ein Anteil in der Höhe von Fr. 2’841.-- zugesprochen wurde. 
 

9400 Ertragsanteile Bundeseinnahmen 
 

Zur Abfederung der mit der Steuervorlage 17 einhergehenden Ertragsausfälle hat der Bund den 
Bundessteueranteil an die Kantone erhöht. Gemäss den Vorgaben des Steuergesetzes erhalten                
die Einwohnergemeinden einen Anteil von 6.8 % dieses Bundessteueranteils. Die Verteilung auf die 
Gemeinden erfolgt gemäss den Einwohnerzahlen. Für die Einwohnergemeinde Bretzwil ergaben 
sich im Jahr 2025 damit Einnahmen von Fr. 30'616.60. 
 

9610 Zinsen 
 

Das Fremdkapital der Einwohnergemeinde Bretzwil betrug per den 31. Dezember 2025 noch           
1.7 Mio. Franken. Dies verteilt auf drei Darlehen der PostFinance über Fr. 800'000.-- mit einem 
Zinssatz von 0.56 % und einer Laufzeit bis am 15. März 2027, über Fr. 400'000.-- mit einem Zinssatz 
von 0.83 % und einer Laufzeit bis am 31. Januar 2028 sowie über Fr. 500'000.-- mit einem                  
Zinssatz von 0.96 % und einer Laufzeit bis am 31. Januar 2030. Basierend auf einem Fremdkapital 
von noch 1.8 Mio. Franken betrug die Zinsbelastung im Jahr 2025 Fr. 8'380.--. 
 

Im Bereich der flüssigen Mittel ergaben sich durch die bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank 
getätigten Anlagen aufgrund des im Verlauf des letzten Jahres wieder deutlich zurückgegangenen 
Zinsniveaus Einnahmen von noch Fr. 2'670.30. 
 

Zur Ablösung eines Kredits bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank hat die Einwohner- der 
Bürgergemeinde Bretzwil am 29. August 2024 ein Darlehen in der Höhe von Fr. 300'000.-- gewährt. 
Dies zu einem Zinssatz von 1.1 % und einer Laufzeit von drei Jahren. Daraus ergaben sich für die 
Einwohnergemeinde im vergangenen Jahr Einnahmen von Fr. 3'300.--. 
 

Für die Guthaben, respektive Schulden der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung gelangte im vergangenen Jahr ein Zinssatz von 0.47 % 
zur Anwendung, was beim allgemeinen Haushalt zu Ausgaben von Fr. 370.80 und Einnahmen von 
Fr. 4'058.-- führte. Der Zinssatz von 0.47 % entspricht den Zinsen, die vom allgemeinen Haushalt im 
Jahr 2025 für das vorhandene Fremdkapital aufwendet werden mussten. 
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9630 Liegenschaft Kirchgasse 3 / Schulgasse 5 
 

Die sechs Wohnungen an der Schulgasse 5 waren im vergangenen Jahr vollumfänglich vermietet, 
was zu Einnahmen in der Höhe von Fr. 92'400.-- führte. Zusammen mit der Abgeltung für die 
Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung resultierte ein Ertrag von insgesamt Fr. 116'400.--,                    
womit sich die Nettoeinnahmen der Liegenschaft Kirchgasse 3 / Schulgasse 5 im Jahr 2025 unter 
Berücksichtigung der Ausgaben für den Unterhalt auf Fr. 106'200.57 beliefen. 
 

9900 Finanzpolitische Reserve 
 

Mit der finanzpolitischen Reserve soll die finanzpolitische Steuerung der Gemeinden erleichtert 
werden. Das heisst, es soll in guten Zeiten eine finanzielle Reserve gebildet werden können,                
von welcher in schlechten Zeiten gezehrt werden kann. Aufgrund des guten Abschlusses der 
Jahresrechnung 2025 hat der Gemeinderat entschieden, von diesem finanzpolitischen Instrument 
Gebrauch zu machen und eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von Fr. 250'000.-- zu tätigen. 
Per den 31. Dezember 2025 beträgt der Stand der finanzpolitischen Reserve Fr. 1’050'000.--. 
 

 

Erläuterungen zu den einzelnen Konti der Investitionsrechnung 
 

6 VERKEHR 
 

6150 Gemeindestrassen/Werkhof 
 

Im Rahmen des Unterhalts der Strassen und Wege erfolgten im Jahr 2025 Instandstellungsarbeiten 
beim Dietel- und Aletenweg, dem Feldweg im Gebiet Ried sowie im Bereich der Wege in                        
den Gebieten Schlif, Balsberg und Grabetsmatt. Die damit verbundenen Arbeiten wurden durch                  
die Sutter Tiefbau GmbH, Bretzwil und Rudolf Champion aus Seewen ausgeführt. Zudem sind                  
durch den Forstbetrieb Frenkentäler die jährlichen Mulcharbeiten an den Borden der Waldwege im 
Eigentum der Einwohnergemeinde Bretzwil vorgenommen worden. 
 

Der seit dem Jahr 2010 im Werkhof im Einsatz stehende grosse Gemeindetraktor Hürlimann XT100                               
wurde im vergangenen Jahr zusammen mit dem Frontlader ersetzt. Dies nachdem sich 
abgezeichnet hat, dass in den nächsten Jahren nach rund 6'000 Betriebsstunden unter anderem 
aufgrund der Belastung im Winterdienst vermehrt allenfalls auch grössere Reparaturen                         
anfallen könnten. Für den Kauf des neuen Gemeindetraktors Hürlimann XL.K135 V-Drive bei der 
Häner Landmaschinen GmbH, Bretzwil musste ein Betrag von Fr. 149'300.-- aufgewendet werden, 
was ziemlich genau dem budgetierten Betrag entsprach. 
 

 

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 
 

7101 Wasserversorgung 
 

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2020 wurde für die Erschliessung des 
Gewerbegebiets Rösi mit einer Wasserleitung ein Kredit von Fr. 80'000.-- gesprochen. Mit den                  
damit verbundenen Vorarbeiten ist im Jahr 2025 begonnen worden und für die durch die mit der 
Bauleitung beauftragte Ingenieur- und Planungsbüro Sutter AG, Liestal geleisteten Arbeiten sind                  
für die Einwohnergemeinde Bretzwil im letzten Jahr Kosten in der Höhe von Fr. 5'984.20 angefallen. 
 

Auf der Basis der von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung vorgenommenen End- und 
Nachschätzungen wurden von der Einwohnergemeinde Wasseranschlussgebühren in der Höhe     
von Fr. 16'627.25 in Rechnung gestellt. Der Ansatz beträgt sowohl bei den End-, wie auch bei den 
Nachschätzungen 1.5 % vom festgestellten Gebäudeversicherungswert, respektive vom effektiven 
Mehrwert. 
 

7201 Abwasserbeseitigung 
 

Für die Erschliessung des Gewerbegebiets Rösi wurde an der Einwohnergemeindeversammlung 
vom 4. Dezember 2020 analog zur Wasserversorgung für das Erstellen einer neuen Sauber- und 
Schmutzwasserleitung ein Kredit von Fr. 240'000.-- gesprochen. Mit den damit verbundenen 
Vorarbeiten ist im Jahr 2025 begonnen worden und für die durch die mit der Bauleitung                
beauftragte Ingenieur- und Planungsbüro Sutter AG, Liestal geleisteten Arbeiten sind für die 
Einwohnergemeinde Bretzwil im letzten Jahr Kosten in der Höhe von Fr. 12'203.80 angefallen. 
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Nachdem die Sanierungsarbeiten aufgrund der im Jahr 2021 in der Kanalisation durchgeführten                  
TV-Aufnahmen im Jahr 2024 abgeschlossen werden konnten, ist im vergangenen Jahr die 
Kanalisation im restlichen Teil des Siedlungsgebiets mittels TV-Aufnahmen untersucht und darauf 
basierend ein Sanierungsplan für die kommenden Jahre erstellt worden. Für die entsprechenden 
TV-Aufnahmen sowie das Erstellen des Sanierungsplans fielen Kosten von Fr. 26'551.70 an, was 
leicht über dem budgetierten Betrag von Fr. 25'000.-- lag. 
 

Unter Berücksichtigung der von der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung erfolgten End-    
und Nachschätzungen bestand die Möglichkeit, Kanalisationsanschlussgebühren in der Höhe                     
von Fr. 19'663.95 zu erheben. Bei Neubauten beträgt der Ansatz 3 %, bei Um- und Anbauten                       
1.5 % vom festgestellten Gebäudeversicherungswert, respektive vom effektiven Mehrwert. 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Rechnung 2025 der 
Einwohnergemeinde in der vorliegenden Form zu genehmigen. 
 

 

 

Bericht der Rechnungsprüfungskommission über die Prüfung der Rechnung für 
das Jahr 2025 der Einwohnergemeinde Bretzwil 

 

Gemäss der Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden vom                                              
14. Februar 2012 (Gemeinderechnungsverordnung) haben wir die Rechnung für das Jahr 2025                     
der Einwohnergemeinde Bretzwil geprüft. 
 

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in                                            
der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden konnten. 
 

Insbesondere haben wir folgende Prüfungshandlungen vorgenommen: 
 

a) Abstimmung der Eröffnungsbilanz und der Schlussbilanz mit der Buchhaltung. 
 

b) Abstimmung sämtlicher Bilanzbestände anhand geeigneter Nachweise. 
 

c) Lückenlose Prüfung der Ausgabenposten der Erfolgsrechnung auf Abweichungen                     
Budget 2025 - Rechnung 2025 (+/- 20 %, mindestens Fr. 10'000.--) anhand der Liste der 
Budgetüberschreitungen plus weitere, zufällig ausgewählte Ausgabenkonti. 

 

d) Stichprobenweise Belegprüfung auf formelle Richtigkeit (Adressierung, Visum, Kontierung, 
Zahlungsvermerk) und sachliche Plausibilität für eine zufällig getroffene Auswahl von 
Buchungsbelegen. 

 

e) Lückenlose Prüfung sämtlicher Abschreibungen. 
 

Aufgrund unserer Prüfungen können wir bestätigen, dass in der Rechnung für das Jahr 2025 die 
Vorschriften der Gemeinderechnungsverordnung eingehalten sind. Insbesondere stellten wir fest, 
dass 
 

➢ die Jahresrechnung keine Mängel aufweist; 
 

➢ die Jahresrechnung sämtliche, in der Gemeinderechnungsverordnung vorgeschriebenen Teile 
enthält; 

 

➢ die in der Jahresrechnung enthaltenen Positionen eindeutig und vollständig bezeichnet sind; 
 

➢ die in der Jahresrechnung enthaltenen Positionen in den richtigen Konti und auf dem Journal 
verbucht sind. 

 

Wir empfehlen der Einwohnergemeindeversammlung, die Rechnung für das Jahr 2025 zu 
genehmigen. 
 
Bretzwil, 1. Mai 2026 
 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Bretzwil 
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Berichterstattung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission           
Bretzwil zuhanden der Gemeindeversammlung über die Feststellungen im 

Kalenderjahr 2025 
 
Gemäss Gemeindegesetz § 102a erstattet die Geschäftsprüfungskommission jeweils im ersten 
Halbjahr Bericht über ihre Feststellungen im vergangenen Jahr. Im Kalenderjahr 2025 war die 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Bretzwil zu folgenden Themen tätig: 
 
Jahresrechnungen 2024 
 

Im April 2025 prüften wir die Rechnungen der Einwohnergemeinde und der Bürgergemeinde                                  
für das Jahr 2024. Die von uns gesetzten Schwerpunkte sind in den Prüfberichten festgehalten.                        
Die durchgeführte Prüfung gab zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Von der RPK 
ausgesprochene Empfehlungen wurden dem Gemeindeverwalter und dem Gemeinderat 
entsprechend kommuniziert. 
 
Budgets für das Jahr 2026 
 

Die Prüfung der Budgets für das Jahr 2026 der Einwohnergemeinde und der Bürgergemeinde, 
welche wir im Oktober 2025 durchführten, gab zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Neben 
der Prüfung der Budgets nahmen wir auch eine Beurteilung der finanziellen Entwicklung der 
Einwohnergemeinde vor. Als Grundlage dazu dienten uns der Investitions- sowie der Aufgaben-    
und Finanzplan der Einwohnergemeinde für die Jahre 2026 bis 2030. 
 
Ersatzwahl eines Mitglieds in den Gemeinderat 
 

Am 30. November 2025 wurde in der Gemeinde Bretzwil die Ersatzwahl eines Mitglieds in                             
den Gemeinderat für den Rest der Amtsperiode, das heisst, bis zum 30. Juni 2028 durchgeführt. 
Das Ergebnis dieser Wahl wurde durch die GPK entsprechend kontrolliert und mit Brief                               
vom 5. Dezember 2025 erwahrt. Die Geschäftsprüfungskommission gratuliert an dieser Stelle                    
Moreno Krattiger nochmals und wünscht ihm für seine Tätigkeit im Gemeinderat viel Freude und 
Erfolg. 
 
Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden 
 

Wir möchten es nicht unterlassen, uns an dieser Stelle beim Gemeinderat für die unkomplizierte 
Zusammenarbeit und beim Verwalter Rolf Schweizer für die immer mustergültige Aufbereitung           
der zu prüfenden Unterlagen sowie die Unterstützung unserer Arbeit und die kompetente 
Beantwortung unserer Fragen vor Ort zu bedanken. 
 
 
Bretzwil, 1. Mai 2026 
 
 
Für die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Bretzwil 
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Rechnung 2025 der Einwohnerkasse 

 
Erfolgsrechnung 

 
  

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

Erfolgsrechnung 
 

 Total Aufwand und Ertrag 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Total Erfolgsrechnung 
 

 

 
 

Fr. 3'427'605.28 Fr. 3'474'338.83 
 
Fr. 46'733.55 
 

Fr. 3'474'338.83 Fr. 3'474'338.83 

 

 
 

Fr. 3'241'170.00 Fr. 3'255'600.00 
 
Fr. 14'430.00 
 

Fr. 3'255'600.00 Fr. 3'255'600.00 

 

 
 

Fr. 3'303'054.50 Fr. 3'335'965.91 
 
Fr. 32'911.41 
 

Fr. 3'335'965.91 Fr. 3'335'965.91 

 

Ergebnisübersicht 
 

 Betriebliches Ergebnis 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Ergebnis aus Finanzierung 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Operatives Ergebnis 
 (Betrieb und Finanzierung) 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Ausserordentliches Ergebnis 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 Gesamtergebnis 
 (operativ und ausserordentlich) 
 Aufwandüberschuss 
 Ertragsüberschuss 
 

 

 
 

 
 
Fr. 130'863.02 
 

 
 
Fr. 106'093.88 
 

 
 
 
Fr. 236'956.90 
 

 
  Fr. 190'223.35 
 
 

 
 
 
Fr. 46'733.55 
 

 

 
 

 
  Fr. 79'600.00 
 
 

 
 
Fr. 84'280.00 
 

 
 
 
Fr. 4'680.00 
 

 
 
Fr. 9'750.00 
 

 
 
 
Fr. 14'430.00 
 

 

 
 

 
 
Fr. 165'507.46 
 

 
 
Fr. 107'627.30 
 

 
 
 
Fr. 273'134.76 
 

 
  Fr. 240'223.35 
 
 

 
 
 
Fr. 32'911.41 
 

 

Investitionsrechnung 
 

 Total Ausgaben und Einnahmen 
 Zunahme der Nettoinvestitionen 
 Abnahme der Nettoinvestitionen 
 

 Total Investitionsrechnung 
 

 

 
 

Fr. 202'883.87 Fr. 46'915.50 
  Fr. 155'968.37 
 
 

Fr. 202'883.87 Fr. 202'883.87 

 

 
 

Fr. 225'000.00 Fr. 30'000.00 
  Fr. 195'000.00 
 
 

Fr. 225'000.00 Fr. 225'000.00 

 

 
 

Fr. 232'757.60 Fr. 36'291.20 
  Fr. 196'466.40 
 
 

Fr. 232'757.60 Fr. 232'757.60 
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Artengliederung 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

3 Aufwand 
 

30 Personalaufwand 
 

31 Sach-/übriger Betriebsaufwand 
 

33 Abschreibungen Verwaltungsverm. 
 

34 Finanzaufwand 
 

35 Einlagen in Fonds Spezialfinanz. 
 

36 Transferaufwand 
 

38 Ausserordentlicher Aufwand 
 

39 Interne Verrechnungen 
 

4 Ertrag 
 

40 Fiskalertrag 
 

41 Regalien und Konzessionen 
 

42 Entgelte 
 

43 Verschiedene Erträge 
 

44 Finanzertrag 
 

45 Entnahmen aus Fonds Spezialfinanz. 
 

46 Transferertrag 
 

48 Ausserordentlicher Ertrag 
 

49 Interne Verrechnungen 
 
 

Total 
Ertragsüberschuss 
 
 

Total 
 

 

 

Fr. 3'427'605.28 
 

Fr. 1'347'325.81 
 

Fr. 638'336.07 
 

Fr. 210'283.25 
 

Fr. 11'550.75 
 

Fr. 1'686.52 
 

Fr. 932'791.53 
 

Fr. 200'000.00 
 

Fr. 85'631.35 
 

  Fr. 3'474'338.83 
 

  Fr. 1'236'125.90 
 

  Fr. 17'470.00 
 

  Fr. 480'114.93 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 117'644.63 
 

  Fr. 16'391.17 
 

  Fr. 1'511'184.20 
 

  Fr. 9'776.65 
 

  Fr. 85'631.35 
 

 

Fr. 3'427'605.28 Fr. 3'474'338.83 
Fr. 46'733.55 
 

 

Fr. 3'474'338.83 Fr. 3'474'338.83 
 

 

 

Fr. 3'241'170.00 
 

Fr. 1'339'390.00 
 

Fr. 605'760.00 
 

Fr. 210'250.00 
 

Fr. 16'620.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 974'350.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 94'800.00 
 

  Fr. 3'255'600.00 
 

  Fr. 1'078'000.00 
 

  Fr. 14'750.00 
 

  Fr. 371'420.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 100'900.00 
 

  Fr. 17'280.00 
 

  Fr. 1'568'700.00 
 

  Fr. 9'750.00 
 

  Fr. 94'800.00 
 

 

Fr. 3'241'170.00 Fr. 3'255'600.00 
Fr. 14'430.00 
 

 

Fr. 3'255'600.00 Fr. 3'255'600.00 
 

 

 

Fr. 3'303'054.50 
 

Fr. 1'305'938.15 
 

Fr. 576'661.48 
 

Fr. 195'004.40 
 

Fr. 10'883.65 
 

Fr. 8'399.91 
 

Fr. 867'221.26 
 

Fr. 250'000.00 
 

Fr. 88'945.65 
 

  Fr. 3'335'965.91 
 

  Fr. 1'145'226.94 
 

  Fr. 18'593.00 
 

  Fr. 420'153.91 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 118'510.95 
 

  Fr. 29'904.95 
 

  Fr. 1'504'853.86 
 

  Fr. 9'776.65 
 

  Fr. 88'945.65 
 

 

Fr. 3'303'054.50 Fr. 3'335'965.91 
Fr. 32'911.41 
 

 

Fr. 3'335'965.91 Fr. 3'335'965.91 
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Funktionale Gliederung Zusammenzug 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

0 Allgemeine Verwaltung 
 Nettoaufwand 
 

011 Legislative 
 Nettoaufwand 
 

012 Exekutive 
 Nettoaufwand 
 

022 Allgemeine Dienste 
 Nettoaufwand 
 

029 Verwaltungsliegenschaften 
 Nettoaufwand 
 

1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit 
 Nettoaufwand 
 

111 Polizei 
 Nettoaufwand 
 

140 Allg. Rechts-/Vormundschaftsw. 
 Nettoaufwand 
 

150 Feuerwehr 
 Nettoaufwand 
 

161 Militär 
 Nettoaufwand 
 

162 Bevölkerungsschutz 
 Nettoaufwand 
 

2 Bildung 
 Nettoaufwand 
 

211 Kindergarten 
 Nettoaufwand 
 

212 Primarschule 
 Nettoaufwand 
 

214 Musikschule 
 Nettoaufwand 
 

217 Schulliegenschaften 
 Nettoaufwand 
 

218 Schulergänzende Tagesbetreuung 
 Nettoaufwand 
 

219 Übrige obligatorische Schule 
 Nettoaufwand 

 

 

Fr. 320'053.40 Fr. 25'225.51 
  Fr. 294'827.89 
 

Fr. 8'239.20 Fr. 0.00 
  Fr. 8'239.20 
 

Fr. 43'167.80 Fr. 0.00 
  Fr. 43'167.80 
 

Fr. 243'611.15 Fr. 18'750.51 
  Fr. 224'860.64 
 

Fr. 25'035.25 Fr. 6'475.00 
  Fr. 18'560.25 
 

Fr. 248'705.52 Fr. 50'036.62 
  Fr. 198'668.90 
 

Fr. 53.80 Fr. 0.00 
  Fr. 53.80 
 

Fr. 110'568.20 Fr. 450.00 
  Fr. 110'118.20 
 

Fr. 109'908.02 Fr. 48'024.45 
  Fr. 61'883.57 
 

Fr. 9'362.60 Fr. 0.00 
  Fr. 9'362.60 
 

Fr. 18'812.90 Fr. 1'562.17 
  Fr. 17'250.73 
 

Fr. 1'191'694.33 Fr. 21'246.45 
  Fr. 1'170'447.88 
 

Fr. 183'909.85 Fr. 0.00 
  Fr. 183'909.85 
 

Fr. 694'573.83 Fr. 11'539.00 
  Fr. 683'034.83 
 

Fr. 63'906.85 Fr. 0.00 
  Fr. 63'906.85 
 

Fr. 150'809.20 Fr. 9'707.45 
  Fr. 141'101.75 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 98'494.60 Fr. 0.00 
  Fr. 98'494.60 
 

 

Fr. 334'420.00 Fr. 16'870.00 
  Fr. 317'550.00 
 

Fr. 9'420.00 Fr. 0.00 
  Fr. 9'420.00 
 

Fr. 48'300.00 Fr. 0.00 
  Fr. 48'300.00 
 

Fr. 252'000.00 Fr. 11'570.00 
  Fr. 240'430.00 
 

Fr. 24'700.00 Fr. 5'300.00 
  Fr. 19'400.00 
 

Fr. 225'330.00 Fr. 31'700.00 
  Fr. 193'630.00 
 

Fr. 230.00 Fr. 0.00 
  Fr. 230.00 
 

Fr. 92'410.00 Fr. 100.00 
  Fr. 92'310.00 
 

Fr. 108'730.00 Fr. 31'300.00 
  Fr. 77'430.00 
 

Fr. 3'950.00 Fr. 0.00 
  Fr. 3'950.00 
 

Fr. 20'010.00 Fr. 300.00 
  Fr. 19'710.00 
 

Fr. 1'201'030.00 Fr. 9'300.00 
  Fr. 1'191'730.00 
 

Fr. 190'600.00 Fr. 0.00 
  Fr. 190'600.00 
 

Fr. 682'350.00 Fr. 800.00 
  Fr. 681'550.00 
 

Fr. 72'180.00 Fr. 0.00 
  Fr. 72'180.00 
 

Fr. 158'300.00 Fr. 8'500.00 
  Fr. 149'800.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 97'600.00 Fr. 0.00 
  Fr. 97'600.00 
 

 

Fr. 322'457.75 Fr. 20'428.70 
  Fr. 302'029.05 
 

Fr. 6'961.35 Fr. 0.00 
  Fr. 6'961.35 
 

Fr. 43'428.45 Fr. 0.00 
  Fr. 43'428.45 
 

Fr. 247'222.85 Fr. 15'228.70 
  Fr. 231'994.15 
 

Fr. 24'845.10 Fr. 5'200.00 
  Fr. 19'645.10 
 

Fr. 204'867.47 Fr. 54'308.35 
  Fr. 150'559.12 
 

Fr. 75.05 Fr. 0.00 
  Fr. 75.05 
 

Fr. 89'099.70 Fr. 200.00 
  Fr. 88'899.70 
 

Fr. 88'406.73 Fr. 53'714.75 
  Fr. 34'691.98 
 

Fr. 8'770.94 Fr. 0.00 
  Fr. 8'770.94 
 

Fr. 18'515.05 Fr. 393.60 
  Fr. 18'121.45 
 

Fr. 1'157'896.04 Fr. 13'626.60 
  Fr. 1'144'269.44 
 

Fr. 184'713.20 Fr. 250.00 
  Fr. 184'463.20 
 

Fr. 664'301.89 Fr. 3'955.00 
  Fr. 660'346.89 
 

Fr. 62'510.20 Fr. 0.00 
  Fr. 62'510.20 
 

Fr. 154'085.70 Fr. 9'421.60 
  Fr. 144'664.10 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 92'285.05 Fr. 0.00 
  Fr. 92'285.05 
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Funktionale Gliederung Zusammenzug 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 
 Nettoaufwand 
 

311 Museen und Kulturförderung 
 Nettoaufwand 
 

321 Bibliotheken und Literatur 
 Nettoaufwand 
 

322 Konzert und Theater 
 Nettoaufwand 
 

329 Kultur, sonstiges 
 Nettoaufwand 
 

341 Sport 
 Nettoaufwand 
 

342 Freizeit 
 Nettoaufwand 
 

350 Kirchen/religiöse Angelegenheiten 
 Nettoaufwand 
 

4 Gesundheit 
 Nettoaufwand 
 

412 Pflegeheime 
 Nettoaufwand 
 

421 Ambulante Krankenpflege 
 Nettoaufwand 
 

433 Schulgesundheitsdienst 
 Nettoaufwand 
 

434 Lebensmittelkontrolle 
 Nettoaufwand 
 

490 Versorgungsregion APG 
 Nettoaufwand 
 

5 Soziale Sicherheit 
 Nettoaufwand 
 

531 Alters-/Hinterlassenenversicherung 
 Nettoertrag 
 

532 Ergänzungsleistungen AHV 
 Nettoaufwand 
 

535 Leistungen an Alter 
 Nettoaufwand 
 

 

Fr. 50'700.59 Fr. 0.00 
  Fr. 50'700.59 
 

Fr. 1'815.15 Fr. 0.00 
  Fr. 1'815.15 
 

Fr. 8'963.55 Fr. 0.00 
  Fr. 8'963.55 
 

Fr. 6'500.00 Fr. 0.00 
  Fr. 6'500.00 
 

Fr. 8'554.75 Fr. 0.00 
  Fr. 8'554.75 
 

Fr. 12'092.79 Fr. 0.00 
  Fr. 12'092.79 
 

Fr. 10'608.00 Fr. 0.00 
  Fr. 10'608.00 
 

Fr. 2'166.35 Fr. 0.00 
  Fr. 2'166.35 
 

Fr. 334'157.95 Fr. 51'880.35 
  Fr. 282'277.60 
 

Fr. 221'604.65 Fr. 0.00 
  Fr. 221'604.65 
 

Fr. 46'528.50 Fr. 0.00 
  Fr. 46'528.50 
 

Fr. 61'294.25 Fr. 51'520.35 
  Fr. 9'773.90 
 

Fr. 200.00 Fr. 0.00 
  Fr. 200.00 
 

Fr. 4'530.55 Fr. 360.00 
  Fr. 4'170.55 
 

Fr. 348'036.73 Fr. 270'837.90 
  Fr. 77'198.83 
 

Fr. 0.00 Fr. 1'127.80 
Fr. 1'127.80 
 

Fr. 69'497.00 Fr. 0.00 
  Fr. 69'497.00 
 

Fr. 5'140.00 Fr. 0.00 
  Fr. 5'140.00 
 

 

Fr. 59'120.00 Fr. 0.00 
  Fr. 59'120.00 
 

Fr. 3'160.00 Fr. 0.00 
  Fr. 3'160.00 
 

Fr. 10'000.00 Fr. 0.00 
  Fr. 10'000.00 
 

Fr. 6'500.00 Fr. 0.00 
  Fr. 6'500.00 
 

Fr. 13'710.00 Fr. 0.00 
  Fr. 13'710.00 
 

Fr. 8'450.00 Fr. 0.00 
  Fr. 8'450.00 
 

Fr. 17'300.00 Fr. 0.00 
  Fr. 17'300.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 384'300.00 Fr. 63'100.00 
  Fr. 321'200.00 
 

Fr. 250'510.00 Fr. 0.00 
  Fr. 250'510.00 
 

Fr. 52'830.00 Fr. 0.00 
  Fr. 52'830.00 
 

Fr. 75'800.00 Fr. 62'500.00 
  Fr. 13'300.00 
 

Fr. 200.00 Fr. 0.00 
  Fr. 200.00 
 

Fr. 4'960.00 Fr. 600.00 
  Fr. 4'360.00 
 

Fr. 359'020.00 Fr. 218'100.00 
  Fr. 140'920.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 1'100.00 
Fr. 1'100.00 
 

Fr. 65'000.00 Fr. 0.00 
  Fr. 65'000.00 
 

Fr. 27'280.00 Fr. 0.00 
  Fr. 27'280.00 
 

 

Fr. 50'702.55 Fr. 0.00 
  Fr. 50'702.55 
 

Fr. 2'841.85 Fr. 0.00 
  Fr. 2'841.85 
 

Fr. 9'141.50 Fr. 0.00 
  Fr. 9'141.50 
 

Fr. 6'500.00 Fr. 0.00 
  Fr. 6'500.00 
 

Fr. 13'401.95 Fr. 0.00 
  Fr. 13'401.95 
 

Fr. 6'722.90 Fr. 0.00 
  Fr. 6'722.90 
 

Fr. 12'094.35 Fr. 0.00 
  Fr. 12'094.35 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 286'827.60 Fr. 48'756.80 
  Fr. 238'070.80 
 

Fr. 156'090.50 Fr. 0.00 
  Fr. 156'090.50 
 

Fr. 68'511.65 Fr. 0.00 
  Fr. 68'511.65 
 

Fr. 57'443.70 Fr. 48'336.80 
  Fr. 9'106.90 
 

Fr. 200.00 Fr. 0.00 
  Fr. 200.00 
 

Fr. 4'581.75 Fr. 420.00 
  Fr. 4'161.75 
 

Fr. 331'500.56 Fr. 223'506.22 
  Fr. 107'994.34 
 

Fr. 0.00 Fr. 1'238.20 
Fr. 1'238.20 
 

Fr. 66'799.00 Fr. 0.00 
  Fr. 66'799.00 
 

Fr. 9'257.00 Fr. 0.00 
  Fr. 9'257.00 
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Funktionale Gliederung Zusammenzug 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

545 Leistungen an Familien 
 Nettoaufwand 
 

560 Sozialer Wohnungsbau 
 Nettoertrag 
 

572 Sozialhilfe 
 Nettoaufwand 
 

573 Asylwesen 
 Nettoertrag 
 

579 Übriges Sozialwesen 
 Nettoaufwand 
 

6 Verkehr 
 Nettoaufwand 
 

615 Gemeindestrassen/Werkhof 
 Nettoaufwand 
 

623 Agglomerationsverkehr 
 Nettoaufwand 
 

7 Umweltschutz und Raumordnung 
 Nettoaufwand 
 

710 Wasserversorgung 
 Spezialfinanzierung 
 

720 Abwasserbeseitigung 
 Spezialfinanzierung 
 

730 Abfallwirtschaft 
 Nettoaufwand 
 

741 Gewässerverbauungen 
 Nettoaufwand 
 

750 Arten- und Landschaftsschutz 
 Nettoaufwand 
 

762 Tierhaltung 
 Nettoertrag 
 

771 Friedhof und Bestattung 
 Nettoaufwand 
 

790 Raumordnung 
 Nettoaufwand 
 

8 Volkswirtschaft 
 Nettoaufwand 
 

814 Produktionsverbesserungen 
 Nettoaufwand 
 

 

Fr. 2'259.00 Fr. 0.00 
  Fr. 2'259.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
 

Fr. 44'186.24 Fr. 21'712.80 
  Fr. 22'473.44 
 

Fr. 220'748.54 Fr. 247'997.30 
Fr. 27'248.76 
 

Fr. 6'205.95 Fr. 0.00 
  Fr. 6'205.95 
 

Fr. 385'883.50 Fr. 26'822.96 
  Fr. 359'060.54 
 

Fr. 385'816.20 Fr. 26'822.96 
  Fr. 358'993.24 
 

Fr. 67.30 Fr. 0.00 
  Fr. 67.30 
 

Fr. 307'428.32 Fr. 283'028.67 
  Fr. 24'399.65 
 

 
Fr. 114'264.20 Fr. 114'264.20 
 

 
Fr. 105'188.90 Fr. 105'188.90 
 

Fr. 59'569.82 Fr. 53'328.52 
  Fr. 6'241.30 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 1'327.90 Fr. 0.00 
  Fr. 1'327.90 
 

Fr. 7'512.75 Fr. 9'093.00 
Fr. 1'580.25 
 

Fr. 15'751.90 Fr. 1'154.05 
  Fr. 14'597.85 
 

Fr. 3'812.85 Fr. 0.00 
  Fr. 3'812.85 
 

Fr. 143'754.47 Fr. 131'609.50 
  Fr. 12'144.97 
 

Fr. 1'380.00 Fr. 0.00 
  Fr. 1'380.00 
 

 

Fr. 4'430.00 Fr. 0.00 
  Fr. 4'430.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
 

Fr. 65'000.00 Fr. 7'000.00 
  Fr. 58'000.00 
 

Fr. 190'000.00 Fr. 210'000.00 
Fr. 20'000.00 
 

Fr. 7'310.00 Fr. 0.00 
  Fr. 7'310.00 
 

Fr. 230'050.00 Fr. 24'150.00 
  Fr. 205'900.00 
 

Fr. 229'350.00 Fr. 24'150.00 
  Fr. 205'200.00 
 

Fr. 700.00 Fr. 0.00 
  Fr. 700.00 
 

Fr. 306'160.00 Fr. 274'580.00 
  Fr. 31'580.00 
 

 
Fr. 117'200.00 Fr. 117'200.00 
 

 
Fr. 98'580.00 Fr. 98'580.00 
 

Fr. 55'910.00 Fr. 48'800.00 
  Fr. 7'110.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 1'500.00 Fr. 0.00 
  Fr. 1'500.00 
 

Fr. 8'730.00 Fr. 9'000.00 
Fr. 270.00 
 

Fr. 18'310.00 Fr. 1'000.00 
  Fr. 17'310.00 
 

Fr. 5'930.00 Fr. 0.00 
  Fr. 5'930.00 
 

Fr. 90'720.00 Fr. 86'700.00 
  Fr. 4'020.00 
 

Fr. 2'460.00 Fr. 0.00 
  Fr. 2'460.00 
 

 

Fr. 2'238.00 Fr. 0.00 
  Fr. 2'238.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
 

Fr. 44'803.06 Fr. 10'097.02 
  Fr. 34'706.04 
 

Fr. 203'646.45 Fr. 212'171.00 
Fr. 8'524.55 
 

Fr. 4'757.05 Fr. 0.00 
  Fr. 4'757.05 
 

Fr. 240'399.17 Fr. 25'421.20 
  Fr. 214'977.97 
 

Fr. 240'387.07 Fr. 25'421.20 
  Fr. 214'965.87 
 

Fr. 12.10 Fr. 0.00 
  Fr. 12.10 
 

Fr. 316'206.55 Fr. 289'244.76 
  Fr. 26'961.79 
 

 
Fr. 112'670.40 Fr. 112'670.40 
 

 
Fr. 109'121.40 Fr. 109'121.40 
 

Fr. 60'891.26 Fr. 55'084.56 
  Fr. 5'806.70 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 1'148.90 Fr. 0.00 
  Fr. 1'148.90 
 

Fr. 7'762.90 Fr. 8'546.00 
Fr. 783.10 
 

Fr. 22'843.54 Fr. 3'822.40 
  Fr. 19'021.14 
 

Fr. 1'768.15 Fr. 0.00 
  Fr. 1'768.15 
 

Fr. 102'683.24 Fr. 97'965.85 
  Fr. 4'717.39 
 

Fr. 1'523.15 Fr. 0.00 
  Fr. 1'523.15 
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Funktionale Gliederung Zusammenzug 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

820 Forstwirtschaft 
 Nettoaufwand 
 

830 Jagd und Fischerei 
 Nettoertrag 
 

840 Tourismus 
 Nettoaufwand 
 

871 Elektrizität 
 Nettoertrag 
 

873 Übrige Energie 
 Nettoaufwand 
 

890 Sonstige gewerbliche Betriebe 
 Nettoertrag 
 

9 Finanzen und Steuern 
 Nettoertrag 
 

910 Steuern 
 Nettoertrag 
 

930 Finanz- und Lastenausgleich 
 Nettoertrag 
 

940 Ertragsanteile Bundessteuern 
 Nettoertrag 
 

961 Zinsen 
 Nettoaufwand/-ertrag 
 

963 Liegenschaften Finanzvermögen 
 Nettoertrag 
 

971 Rückverteilung CO2-Abgabe 
 Nettoertrag 
 

990 Finanzpolitische Reserve 
 Nettoaufwand 
 

995 Neutrale Aufwendungen/Erträge 
 Nettoertrag 
 
 

Total 
Nettoertrag 
 
 

Total 
 
 

 

 

Fr. 10'000.00 Fr. 0.00 
  Fr. 10'000.00 
 

Fr. 2'178.65 Fr. 2'750.00 
Fr. 571.35 
 

Fr. 806.70 Fr. 0.00 
  Fr. 806.70 
 

Fr. 201.65 Fr. 14'680.00 
Fr. 14'478.35 
 

Fr. 129'003.62 Fr. 113'932.50 
  Fr. 15'071.12 
 

Fr. 183.85 Fr. 247.00 
Fr. 63.15 
 

Fr. 97'190.47 Fr. 2'613'650.87 
Fr. 2'516'460.40 
 

Fr. 3'592.45 Fr. 1'248'216.15 
Fr. 1'244'623.70 
 

Fr. 19'404.00 Fr. 1'208'929.00 
Fr. 1'189'525.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 28'569.05 
Fr. 28'569.05 
 

Fr. 9'661.87 Fr. 10'816.28 
Fr. 1'154.41 
 

Fr. 14'532.15 Fr. 116'400.00 
Fr. 101'867.85 
 

Fr. 0.00 Fr. 720.39 
Fr. 720.39 
 

Fr. 50'000.00 Fr. 0.00 
  Fr. 50'000.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
 

 

Fr. 3'427'605.28 Fr. 3'474'338.83 
Fr. 46'733.55 
 

 

Fr. 3'474'338.83 Fr. 3'474'338.83 
 

 

 

Fr. 10'000.00 Fr. 0.00 
  Fr. 10'000.00 
 

Fr. 2'330.00 Fr. 2'750.00 
Fr. 420.00 
 

Fr. 1'210.00 Fr. 0.00 
  Fr. 1'210.00 
 

Fr. 250.00 Fr. 12'000.00 
Fr. 11'750.00 
 

Fr. 74'210.00 Fr. 71'600.00 
  Fr. 2'610.00 
 

Fr. 260.00 Fr. 350.00 
Fr. 90.00 
 

Fr. 51'020.00 Fr. 2'531'100.00 
Fr. 2'480'080.00 
 

Fr. 2'500.00 Fr. 1'088'000.00 
Fr. 1'085'500.00 
 

Fr. 14'800.00 Fr. 1'290'800.00 
Fr. 1'276'000.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 31'000.00 
Fr. 31'000.00 
 

Fr. 17'120.00 Fr. 11'800.00 
  Fr. 5'320.00 
 

Fr. 16'600.00 Fr. 109'000.00 
Fr. 92'400.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 500.00 
Fr. 500.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
 

 

Fr. 3'241'170.00 Fr. 3'255'600.00 
Fr. 14'430.00 
 

 

Fr. 3'255'600.00 Fr. 3'255'600.00 
 

 

 

Fr. 10'000.00 Fr. 0.00 
  Fr. 10'000.00 
 

Fr. 2'132.00 Fr. 2'750.00 
Fr. 618.00 
 

Fr. 990.90 Fr. 0.00 
  Fr. 990.90 
 

Fr. 200.25 Fr. 15'793.00 
Fr. 15'592.75 
 

Fr. 87'598.04 Fr. 79'065.85 
  Fr. 8'532.19 
 

Fr. 238.90 Fr. 357.00 
Fr. 118.10 
 

Fr. 289'513.57 Fr. 2'562'707.43 
Fr. 2'273'193.86 
 

Fr. 5'243.55 Fr. 1'158'492.59 
Fr. 1'153'249.04 
 

Fr. 14'532.00 Fr. 1'246'306.00 
Fr. 1'231'774.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 30'616.60 
Fr. 30'616.60 
 

Fr. 9'538.59 Fr. 10'028.30 
Fr. 4'897.10 
 

Fr. 10'199.43 Fr. 116'400.00 
Fr. 106'200.57 
 

Fr. 0.00 Fr. 863.94 
Fr. 863.94 
 

Fr. 250'000.00 Fr. 0.00 
  Fr. 250'000.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
 

 

Fr. 3'303'054.50 Fr. 3'335'965.91 
Fr. 32'911.41 
 

 

Fr. 3'335'965.91 Fr. 3'335'965.91 
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Spezialfinanzierungen 

 
 

Funktionale Gliederung 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 
 

 

7101 Wasserversorgung 
 

7101.3000 Behörden und Kommissionen 
 

7101.3050 AHV, IV, EO, ALV, VK 
 

7101.3053 Unfallversicherungen 
 

7101.3090 Weiterbildung Personal 
 

7101.3101 Betriebs-/Verbrauchsmaterial 
 

7101.3111 Apparate, Maschinen 
 

7101.3120 Ver- und Entsorgung 
 

7101.3130 Dienstleistungen Dritter 
 

7101.3132 Honorare ext. Fachexperten 
 

7101.3134 Sachversicherungsprämien 
 

7101.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 
 

7101.3144 Unterhalt Hochbauten 
 

7101.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen 
 

7101.3192 Abgeltung von Rechten 
 

7101.3300 Abschreibungen Sachanlagen 
 

7101.3320 Abschreibungen immat. Anlag. 
 

7101.3499 Skonti WAG 
 

7101.3510 Mehrertrag Wasserversorg. 
 

7101.3611 Entschädigung an Kanton 
 

7101.3910 Verrechnete Dienstleistungen 
 

7101.3940 Verrechneter Finanzaufwand 
 

7101.4240 Wasserbezugsgebühren 
 

7101.4240 Miete Wasserzähler 
 

7101.4260 Rückerstattungen Dritter 
 

7101.4401 Verzugszinsen 
 

7101.4510 Mehraufwand Wasservers. 
 

7101.4900 Verrechnete Materialbezüge 
 

 

Fr. 114'264.20 Fr. 114'264.20 
 

Fr. 20.80 
 

Fr. 1.65 
 

Fr. 0.05 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 1'124.35 
 

Fr. 3'362.45 
 

Fr. 7'405.55 
 

Fr. 884.00 
 

Fr. 13'045.45 
 

Fr. 1'509.15 
 

Fr. 13'968.35 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 9'866.05 
 

Fr. 600.00 
 

Fr. 38'456.80 
 

Fr. 8'766.10 
 

Fr. 118.80 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 3'756.35 
 

Fr. 7'670.00 
 

Fr. 3'708.30 
 

  Fr. 104'053.90 
 

  Fr. 3'899.45 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 14.50 
 

  Fr. 1'296.35 
 

  Fr. 5'000.00 

 

Fr. 117'200.00 Fr. 117'200.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 1'300.00 
 

Fr. 1'500.00 
 

Fr. 6'700.00 
 

Fr. 1'000.00 
 

Fr. 5'000.00 
 

Fr. 1'600.00 
 

Fr. 18'000.00 
 

Fr. 500.00 
 

Fr. 10'000.00 
 

Fr. 600.00 
 

Fr. 38'500.00 
 

Fr. 8'800.00 
 

Fr. 300.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 4'000.00 
 

Fr. 8'400.00 
 

Fr. 11'000.00 
 

  Fr. 100'000.00 
 

  Fr. 3'900.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 8'300.00 
 

  Fr. 5'000.00 

 

Fr. 112'670.40 Fr. 112'670.40 
 

Fr. 41.65 
 

Fr. 3.30 
 

Fr. 0.05 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 1'138.00 
 

Fr. 1'623.40 
 

Fr. 7'323.35 
 

Fr. 894.00 
 

Fr. 1'434.45 
 

Fr. 1'437.85 
 

Fr. 31'906.45 
 

Fr. 248.65 
 

Fr. 10'890.00 
 

Fr. 600.00 
 

Fr. 40'254.20 
 

Fr. 932.85 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 3'927.05 
 

Fr. 6'212.00 
 

Fr. 3'803.15 
 

  Fr. 96'785.30 
 

  Fr. 3'943.30 
 

  Fr. 1'436.05 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 5'505.75 
 

  Fr. 5'000.00 
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Funktionale Gliederung 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 
7201 Abwasserbeseitigung 

 
7201.3000 Behörden und Kommissionen 

 
7201.3050 AHV, IV, EO, ALV, VK 

 
7201.3053 Unfallversicherungen 

 
7201.3132 Honorare ext. Fachexperten 

 
7201.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 

 
7201.3170 Reisekosten und Spesen 

 
7201.3300 Abschreibungen Sachanlagen 

 
7201.3320 Abschreibungen immat. Anlag. 

 
7201.3499 Skonti KAG 

 
7201.3510 Mehrertrag Abwasserbes. 

 
7201.3611 Abwassergebühren an Kanton 

 
7201.3910 Verrechnete Dienstleistungen 

 
7201.3940 Verrechneter Finanzaufwand 

 
7201.4210 Kanalisationsbewilligungen 

 
7201.4240 Abwassergebühren 

 
7201.4401 Verzugszinsen 

 
7201.4510 Mehraufwand Abwasserbes. 

 
7201.4940 Verrechneter Finanzaufwand 
 

 
Fr. 105'188.90 Fr. 105'188.90 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 10'347.65 

 
Fr. 6'165.70 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 5'227.85 

 
Fr. 2'872.00 

 
Fr. 105.75 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 78'469.95 

 
Fr. 2'000.00 

 
Fr. 0.00 

 
  Fr. 1'703.10 

 
  Fr. 89'143.60 

 
  Fr. 13.40 

 
  Fr. 13'873.05 

 
  Fr. 455.75 
 

 
Fr. 98'580.00 Fr. 98'580.00 

 
Fr. 100.00 

 
Fr. 20.00 

 
Fr. 10.00 

 
Fr. 10'000.00 

 
Fr. 10'000.00 

 
Fr. 50.00 

 
Fr. 6'200.00 

 
Fr. 2'900.00 

 
Fr. 300.00 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 67'000.00 

 
Fr. 2'000.00 

 
Fr. 0.00 

 
  Fr. 2'000.00 

 
  Fr. 87'500.00 

 
  Fr. 0.00 

 
  Fr. 7'980.00 

 
  Fr. 1'100.00 
 

 
Fr. 109'121.40 Fr. 109'121.40 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 4'563.70 

 
Fr. 10'291.30 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 5'902.75 

 
Fr. 2'872.00 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 0.00 

 
Fr. 83'491.65 

 
Fr. 2'000.00 

 
Fr. 0.00 

 
  Fr. 540.40 

 
  Fr. 83'811.00 

 
  Fr. 0.00 

 
  Fr. 24'399.20 

 
  Fr. 370.80 
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Funktionale Gliederung 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

7301 Abfallbeseitigung 
 

7301.3000 Behörden und Kommissionen 
 

7301.3050 AHV, IV, EO, ALV, VK 
 

7301.3053 Unfallversicherungen 
 

7301.3111 Apparate, Maschinen 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Hauskehricht 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Blech/Alu 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Glas 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Altöl 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Karton 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Grüngut 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Kunststoffe 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Bauschutt 
 

7301.3130 Abfallbeseitigung Batterien 
 

7301.3140 Unterhalt an Grundstücken 
 

7301.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen 
 

7301.3300 Planm. Abschr. Sachanlagen 
 

7301.3510 Mehrertrag Abfallbeseitigung 
 

7301.3940 Verrechneter Finanzaufwand 
 

7301.4240 Gebühren Hauskehricht 
 

7301.4240 Gebühren Grüngut 
 

7301.4240 Gebühren Kunststoffe 
 

7301.4240 Gebühren Bauschutt 
 

7301.4260 Rückerstattung Altglas 
 

7301.4260 Entschädigung Alteisen 
 

7301.4260 Entschädigung Batterien 
 

7301.4260 Vergütung Altkleidersammlung 
 

7301.4260 Entschädigung Blech/Alu 
 

7301.4260 Rückerstattung Dritter 
 

7301.4270 Bussen 
 

7301.4510 Mehraufwand Abfallbeseit. 
 

 

Fr. 52'334.77 Fr. 52'334.77 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 2'225.80 
 

Fr. 22'169.15 
 

Fr. 78.80 
 

Fr. 801.80 
 

Fr. 240.25 
 

Fr. 200.00 
 

Fr. 18'319.85 
 

Fr. 512.40 
 

Fr. 1'837.75 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 3'980.95 
 

Fr. 1'686.52 
 

Fr. 281.50 
 

  Fr. 30'072.45 
 

  Fr. 18'319.85 
 

  Fr. 660.00 
 

  Fr. 210.00 
 

  Fr. 1'501.45 
 

  Fr. 773.50 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 422.52 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 375.00 
 

  Fr. 0.00 
 

 

Fr. 48'000.00 Fr. 48'000.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 23'000.00 
 

Fr. 200.00 
 

Fr. 1'000.00 
 

Fr. 300.00 
 

Fr. 200.00 
 

Fr. 15'000.00 
 

Fr. 1'000.00 
 

Fr. 2'000.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 500.00 
 

Fr. 4'000.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 800.00 
 

  Fr. 29'000.00 
 

  Fr. 15'000.00 
 

  Fr. 500.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 1'500.00 
 

  Fr. 500.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 500.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 1'000.00 
 

 

Fr. 53'996.81 Fr. 53'996.81 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 19'980.95 
 

Fr. 21.45 
 

Fr. 764.50 
 

Fr. 396.50 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 18'216.60 
 

Fr. 462.65 
 

Fr. 1'102.65 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 415.80 
 

Fr. 3'980.95 
 

Fr. 8'399.91 
 

Fr. 254.85 
 

  Fr. 31'613.50 
 

  Fr. 18'216.60 
 

  Fr. 964.00 
 

  Fr. 490.00 
 

  Fr. 1'329.40 
 

  Fr. 666.25 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 55.16 
 

  Fr. 53.70 
 

  Fr. 0.00 
 

  Fr. 608.20 
 

  Fr. 0.00 
 

 

 



Einladung zur Bürger- und Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2026 Seite 34/38 

 

 

Investitionsrechnung 
 

 

Funktionale Gliederung 
 

Rechnung 2024 
 

Budget 2025 
 

Rechnung 2025 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

 Aufwand Ertrag 

 

0 Allgemeine Verwaltung 
 

0220 Allgemeine Dienste 
 

0220.5060.1 Ersatz Hardware Verwaltung 
 

2 Bildung 
 

2120 Bildung 
 

2120.5060.3 Optimierung IT Primarschule 
 

6 Verkehr 
 

6150 Gemeindestrassen/Werkhof 
 

6150.5010.13 Teerungen 2024 
6150.5010.14 Teerungen 2025 
6150.5060.3 Ersatz gr. Gemeindetraktor 
 

7 Umweltschutz u. Raumord. 
 

7101 Wasserversorgung 
 

7101.5030.1 Erschliessung G1 Rösi 
7101.5030.2 Ersatz WL Niderländli 
7101.6310.1 Beitrag Hydrant Niderländli 
7101.6371.1 Wasseranschlussgebühren 
 

7201 Abwasserbeseitigung 
 

7201.5030.7 Erschliessung G1 Rösi 
7201.5030.10 Sanierung Leitungsnetz 2024 
7201.5030.11 TV-Aufnahmen Kanalisation 
7201.6371.1 Kanalisationsanschlussgeb. 
 
 

Total 
Zunahme der Nettoinvestitionen 
 
 

Total 
 

 

Fr. 10'631.65 
 

Fr. 10'631.65 
 

Fr. 10'631.65 
 

Fr. 19'505.42 
 

Fr. 19'505.42 
 

Fr. 19'505.42 
 

Fr. 47'131.95 
 

Fr. 47'131.95 
 

Fr. 47'131.95 
Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
 

Fr. 125'614.85 Fr. 46'915.50 
 

Fr. 91'869.60 Fr. 25'763.90 
 

Fr. 0.00 
Fr. 91'869.60 
  Fr. 2'000.00 
  Fr. 23'763.90 
 

Fr. 33'745.25 Fr. 21'151.60 
 

Fr. 0.00 
Fr. 33'745.25 
Fr. 0.00 
  Fr. 21'151.60 
 

 

Fr. 202'883.87 Fr. 46'915.50 
  Fr. 155'968.37 
 

 

Fr. 202'883.87 Fr. 202'883.87 
 

 

 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 200'000.00 
 

Fr. 200'000.00 
 

Fr. 0.00 
Fr. 50'000.00 
Fr. 150'000.00 
 

Fr. 25'000.00 Fr. 30'000.00 
 

Fr. 0.00 Fr. 10'000.00 
 

Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
  Fr. 10'000.00 
 

Fr. 25'000.00 Fr. 20'000.00 
 

Fr. 0.00 
Fr. 0.00 
Fr. 25'000.00 
  Fr. 20'000.00 
 

 

Fr. 225'000.00 Fr. 30'000.00 
  Fr. 195'000.00 
 

 

Fr. 225'000.00 Fr. 225'000.00 
 

 

 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 0.00 
 

Fr. 188'017.90 
 

Fr. 188'017.90 
 

Fr. 0.00 
Fr. 38'717.90 
Fr. 149'300.00 
 

Fr. 44'739.70 Fr. 36'291.20 
 

Fr. 5'984.20 Fr. 16'627.25 
 

Fr. 5'984.20 
Fr. 0.00 
  Fr. 0.00 
  Fr. 16'627.25 
 

Fr. 38'755.50 Fr. 19'663.95 
 

Fr. 12'203.80 
Fr. 0.00 
Fr. 26'551.70 
  Fr. 19'663.95 
 

 

Fr. 232'757.60 Fr. 36'291.20 
  Fr. 196'466.40 
 

 

Fr. 232'757.60 Fr. 232'757.60 
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Bilanz 

 
 

 
 

31. Dezember 2024 
 

31. Dezember 2025 
 

 
 

 

Bezeichnung 
 

 

 Aktiven Passiven 

 

 Aktiven Passiven 

 

 Zunahme Abnahme 

 
1 Aktiven 
 
100 Flüssige Mittel/kurzfr. Geldanlagen 
 

101 Forderungen 
 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 
 

107 Langfristige Finanzanlagen 
 

108 Sachanlagen Finanzvermögen 
 

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 
 

142 Immaterielle Anlagen VV 
 
2 Passiven 
 
200 Laufende Verbindlichkeiten 
 

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 
 

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 
 

209 Fonds im Fremdkapital 
 

290 Spezialfinanzierungen 
 

291 Fonds im Eigenkapital 
 

293 Vorfinanzierungen 
 

294 Finanzpolitische Reserve 
 

299 Bilanzüberschuss 
 

 
Fr. 8'593'369.98 
 
Fr. 1'905'859.08 
 

Fr. 544'579.43 
 

Fr. 199'542.58 
 

Fr. 300'000.00 
 

Fr. 2'911'577.55 
 

Fr. 2'653'789.39 
 

Fr. 78'021.95 
 
  Fr. 8'593'369.98 
 
  Fr. 619'763.03 
 

  Fr. 120'199.56 
 

  Fr. 1'800'000.00 
 

  Fr. 7'458.88 
 

  Fr. 661'130.40 
 

  Fr. 334'286.55 
 

  Fr. 330'936.80 
 

  Fr. 800'000.00 
 

  Fr. 3'919'594.76 
 

 

Fr. 8'593'369.98 Fr. 8'593'369.98 
 

 

 
Fr. 8'806'179.20 
 
Fr. 2'110'033.82 
 

Fr. 577'219.28 
 

Fr. 174'075.21 
 

Fr. 300'000.00 
 

Fr. 2'911'577.55 
 

Fr. 2'660'824.39 
 

Fr. 72'448.95 
 
  Fr. 8'806'179.20 
 
  Fr. 733'165.69 
 

  Fr. 67'976.40 
 

  Fr. 1'700'000.00 
 

  Fr. 7'458.88 
 

  Fr. 639'625.36 
 

  Fr. 334'286.55 
 

  Fr. 321'160.15 
 

  Fr. 1'050'000.00 
 

  Fr. 3'952'506.17 
 

 

Fr. 8'806'179.20 Fr. 8'806'179.20 
 

 

 
 
 
Fr. 204'174.74 
 

Fr. 32'639.85 
 

  Fr. 25'467.37 
 

 
 

 
 

Fr. 7'035.00 
 

  Fr. 5'573.00 
 
 
 
Fr. 113'402.66 
 

  Fr. 52'223.16 
 

  Fr. 100'000.00 
 

 
 

  Fr. 21'505.04 
 

 
 

  Fr. 9'776.65 
 

Fr. 250'000.00 
 

Fr. 32'911.41 
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Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit 

 

Unter anderem umfassen die Anhänge zur Jahresrechnung gemäss dem Rechnungsmodell HRM2 eine Auflistung der interkommunalen 
Zusammenarbeit, die an dieser Stelle zur Information der Einwohnerinnen und Einwohner publiziert wird. 
 

Name Rechtsform Zweck/Tätigkeit Mitwirkende Zahlungen im Haftungsumfang Vertreter der 

   Gemeinden Jahr 2025  Gemeinde 

KESB Frenkentäler Gemeinsame Kindes- und Arboldswil, Bennwil, Fr. 54'868.20 Zahlungspflicht für Danny Hein 

 Amtsstelle Erwachsenenschutz Bretzwil, Bubendorf,  laufende Kosten,  

   Hölstein, Lampenberg,  Investitionen und  

   Langenbruck, Lauwil,  spezielle Kosten für  

   Liedertswil, Niederdorf,  die Einwohnerinnen  

   Oberdorf, Reigoldswil,  und Einwohner  

   Titterten, Waldenburg,    

   Ziefen    
BB Frenkentäler Gemeinsame Berufsbeistandschaft Arboldswil, Bennwil, In der Zahlung Zahlungspflicht für Danny Hein 

 Amtsstelle  Bretzwil, Bubendorf, KESB enthalten laufende Kosten,  

   Hölstein, Lampenberg,  Investitionen und   

   Langenbruck, Lauwil,  spezielle Kosten für  

   Liedertswil, Niederdorf,  die Einwohnerinnen  

   Oberdorf, Reigoldswil,  und Einwohner  

   Titterten, Waldenburg,    

   Ziefen    
Zivilschutz ARGUS Interkommunaler Zivilschutz Arboldswil, Bennwil, Fr. 12'965.85 Zahlungspflicht Danny Hein 

 Vertrag  Bretzwil, Bubendorf,  gemäss Vertrag  

   Hölstein, Lampenberg,    

   Langenbruck, Lauwil,    

   Liedertswil, Lupsingen,    

   Niederdorf, Oberdorf,    

   Ramlinsburg, Reigoldswil,    

   Seltisberg, Titterten,    

   Waldenburg, Ziefen    
Schiessanlage Interkommunaler Schiesswesen Bretzwil, Reigoldswil Fr. 7'463.45 Zahlungspflicht Danny Hein 

Widentäli Vertrag    gemäss Vertrag  
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RFS ARGUS Interkommunaler Regionaler  Arboldswil, Bennwil, Fr. 3'678.10 Zahlungspflicht Danny Hein 

 Vertrag Führungsstab Bretzwil, Bubendorf,  gemäss Vertrag  

   Hölstein, Lampenberg,    

   Langenbruck, Lauwil,    

   Liedertswil, Lupsingen,    

   Niederdorf, Oberdorf,    

   Ramlinsburg, Reigoldswil,    

   Seltisberg, Titterten,    

   Waldenburg, Ziefen    

Musikschule beider Zweckverband Musikschule Arboldswil, Bennwil, Fr. 62'387.10 Zahlungspflicht Monika Huber 

Frenkentäler   Bretzwil, Bubendorf,  gemäss Statuten  

   Hölstein, Lampenberg,    

   Langenbruck, Lauwil,    

   Liedertswil, Niederdorf,    

   Oberdorf, Reigoldswil,    

   Titterten, Waldenburg,    

   Ziefen    

Mütter- und Interkommunaler Mütter- und Arboldswil, Bretzwil, Fr. 735.90 Zahlungspflicht Karin Mühlberg/ 

Väterberatung Vertrag Väterberatung Hölstein, Lampenberg,  gemäss Vertrag Monika Huber 

   Lauwil, Lupsingen,    

   Liedertswil, Oberdorf,    

   Reigoldswil, Seltisberg,    

   Titterten, Ziefen    

Notschlachtlokal Interkommunaler Notschlachtlokal Arboldswil, Bretzwil, Fr. 0.00 Zahlungspflicht Konrad Ruchti 

beider Frenkentäler Vertrag  Bubendorf, Lampenberg,  gemäss Vertrag  

   Lausen, Lauwil,    

   Liestal, Lupsingen,    

   Niederdorf, Ramlinsburg,    

   Reigoldswil, Seltisberg,    

   Titterten, Ziefen    
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Versorgungsregion Interkommunaler Umsetzung Arboldswil, Bennwil, Fr. 4'108.50 Zahlungspflicht Karin Mühlberg/ 

Waldenburgertal Vertrag Altersbetreuungs- Bretzwil, Hölstein,  gemäss Vertrag Monika Huber 

plus  und Pflegegesetz Lampenberg, Lauwil,    

   Langenbruck, Liedertswil,    

   Niederdorf, Oberdorf,    

   Ramlinsburg, Reigoldswil,    

   Titterten, Waldenburg    

Regionale Interkommunaler Pilzkontrolle Arboldswil, Bennwil, Fr. 200.00 Zahlungspflicht Karin Mühlberg/ 

Pilzkontrollstelle Vertrag  Bretzwil, Bubendorf,  gemäss Vertrag Monika Huber 

   Hölstein, Lampenberg,    

   Langenbruck, Lauwil,    

   Liedertswil, Niederdorf,    

   Oberdorf, Ramlinsburg,    

   Reigoldswil, Titterten,    

   Waldenburg, Ziefen    

Kreisschule Interkommunaler Sprachentwicklung Arboldswil, Bretzwil, Fr. 14'001.75 Zahlungspflicht Philipp Ehrsam 

Logopädie Vertrag und Kommunikation Lauwil, Reigoldswil,  gemäss Vertrag  

   Titterten, Ziefen    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


